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Einleitung

Am 13.Juni1985 hat der Niedersächsische Landtag das neue Gesetz über die
Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Verrnessungs- und Kata-
sterges etz - NVermKatG) verabschiedet. Aufgrund der Anderungen gegen-
über dem bisherigen Vermessungs- und Katastergesetz sind wohl fast alle
dazugehörenden Verwaltungsvorschriften (Erlas se) zuüberarbeiten. Dies bie-
tet die seltene Gelegenheit, die erforderlichen Überarbeitungen in einem
gemeinsamen Konzept durchzufuhren.

Nach Verabschiedung des Gesetzes und vor Erlaß der Verwaltungsvorschrif-
ten (W) sollen hier aus ietziger Sicht einige persönliche Gedanken über die
Bedeutung von W und über ein gemeinsames Kon zept ftir die VV aufgezeigt
werden.

Geprägt werden diese Gedanken durch zwei Schwerpunkte, denn
rum einen sind in W die gesetzlichen Vorgaben (Rechtsvorschriften und
gegebenenfalls ergän zende Rechtsprechung) um zusetzen und
zuma nderen s ollten die E rfahrungen mit den b isherigen \A/ und die techni-
schen Weiterentwicklungen in die Gestaltung der neuen Erlasse einfließen.
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Rechtsvorschrift und Verwaltungsvorschrift

Rechtsvorschriften (Gesetze und Verordnungen) beinhalten bekanntlich
materielle und / oder formelle Regeln, sie nennen Rechte und Pflichten, Auf-
gaben fur den Staat und die Aufgabenträger, beschreiben Verwaltungsverfah-
ren, formulieren Legaldefinitionen u. a. mehr, und dies immer im Außenver-
hältnis, soztJsagen zwischen Person und Person sowie zwischen Bürger und
Staat. Ergänzt werden die Ausfuhrungen der Rechtsvorschriften in der Regel
durch ihre amtlichen Begründungen und durch gerichtliche Entscheidungen;
in der Gesamtheit entstehen so die sogenannten Rechtsnormen.

Allein durch Bestehen einer Rechtsnorm wird eine Behorde in der Regel jedoch
nicht tätig werden können. Erforderlich sind hierzu noch Zuständigkeits- und
Handlungsanweisungen. Für Behörden werden diese Geschäftsordnungen
(ftir den inneren Dienstbetrieb) und Arbeitsanleitungen in Form von Verwal-
tungsvorschriften (z.B . Erlaß, Anweisun& Weisun& Anordnung, Richtlinien)
durch die Regierung (Exekutive in Bund oder Land)erlassen. Verwaltungsvor-
schriften sind nur an Behörden und ihre Bediensteten gerichtet, nicht jedoch an
den Bürger; sie haben für den Bürger und ftir Gerichte keine bindende Wirkung
und sind als Rechtsgrundlage fur Verwaltungsakte nicht geeignet. Das Rechl
zumErlaß von Verwaltungsvorschriften folgt aus der allgemeinen Hoheitsge-
walt der öffentlichen Verwaltung.

Während die Rechtsvorschriften in der Regel abstrak t kurzgefaßte, abgren-
zende und überwiegend globale Festsetzungen enthalten, werden diese in den
W durch detaillierte Anweisungen ausgeftillt. Dabei sind dann Rechtsnormen
und Begriffe ftir die Handhabung nach außen zu interpretieren und Entschei-
dungshilfen aufzuzeigen, um Einzelfallentscheidungen entsprechend den
Rechtsnormen treffen zu können.

Aus der Gesamtheit der W zu einem Aufgabenbereich sollten der Aufgaben-

ff.t 
und seine Bediensteten ihr Tätigkeitsfeld verstehen und abgren zenkön-

Die W binden den Behordenbediensteten, in seinen Entscheidungen und sei-
nem Handeln gegenüber dem Bürger darfer sich jedoch nur aufdie Rechtsvor-
schriften berufen. Füllt eine W jedoch ein im Gesetz eingeräumtes Ermessen
aus (sogenannte ermessensbindende \A/), entsteht jedoch in der Regel durch
den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes ftir die Behörde letztendlich
doch eine Selbstbindung nach außen.

Anforderungen an Verwaltungsvorschriften

Wichtig ftir eine klare Trennu ng zwischen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ist zunächst, daß alle Rechts sätzein den Rechtsvorschriften enthalten sind.
Hierauf sollte bereits im Ges etzgebungsverfahren geachtet werden. Im Gesetz
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erteilte Ermächtigungen an Ministerien, weitere Regelungen in Verordnungen
zu treffen, sollten ebenfalls unter diesem Aspekt genutzt und ausgeftillt wer-
den.

Innerhalb der W wäre dann als weitere Untergliederungzutrennen zwischen
W ftir den inneren Dienstbetrieb einerseits und norminterpretierenden und
ermessensbindenden W andererseits. Diese Trennung ist bisher in vielen W
nicht vollzogen worden, so daß die Ab grenzung häufig fließend ist.

Die Zuständigkeit innerhalb einer Behörde gehört z.B.eigentlich zuden Rege-

lungen über den inneren Dienstbetrieb, wird jedoch haufig im Facherlaß (2.8.

Fortftihrungserlaß II) mit selbstbindender Außenwirkung gleich mit geregelt.

Desgleichen ist die Frage zu beantworten, ob technische Regelungen zum
Bereich des inneren Dienstbetriebes gehören oder als interpretierende Vor-
schriften (mit möglicher Außenwirkun g) anzusehen sind.

Inhaltlich sind W an die jeweilige Rechtsvorschrift gebunden. Sie können
nicht darüber hinaus oder davon abweichend Regelungen treffen. Begriffe aus

den Rechtsvorschriften sind in W zu ibernehmen und können dort näher
umschrieben werden, neue Begriffe dürfen jedoch nur als Ergänzung definiert
werden. Entstehen frir ein Gesetz oder einen Aufgabenbereich mehrere W,
sollten dafur gemeinsam

eine Systematik ftir die Gliederung der W und
eine Systematik frir die verwendeten Begriffe

erstellt werden. Dies vermeidet Redundanz (Mehrfachbeschreibungen dessel-

ben Sachverhaltes), dient der Einheitlichkeit, Eindeutigkeit und dem besseren

Verständnis der W und ist deshalb nicht nur ftir die Aus- und Fortbildung der
Bediensteten von Bedeutung, sondern auch frir die darauf aufbauende Auf-
gabendarstellung nach innen und außen.

Die im Laufe der ]ahre wechselnde Art und Weise, W zu kon zipieren, spiegelt

zrm Teil gesellschaftliche und technische Entwicklungen wider. Der Bogen
reicht von strengen Arbeitsvorschriften, die jeden Arbeitsschritt bis ins ein-
zelne beschreiben, bis hin zu einigen W in heutiger Zeit,in denen nur noch rdie

grobe Richtungu oder ,die große Linieu aufgezeigt wird. Detaillierte Ausfüh-
iurrg.r, unterbleiben hierbei und dem sachverständigen Ermessen des Fach-

mannes wird großer Freiraum gelassen. Doch stellt sich dabei haufig die Frage,

wann, wie und wo das dafur erforderliche sachverständige Wissen gebildet
werden soll. Bleibt dessen Aneignung der Ausbildung, der Fortbildung der
eigenen Weiterbildung durch Literaturstudium oder gar nur dem Weitersagen
,r,t"r Kollegen überlassen? Oder wird die Kurzfassung der anschließend

durch eine Anzahl von Anlagen unterstützt? Im Sinne einer straffen Gliede-
rung und trotzdem umfassenden Darstellung der zu regelnden Sachverhalte
gilt es, auf die Grundlagen der Aus- und Fortbildung zwar aufzubauen, dann
jedoch auf die aufgabenspezifischen Belange und Besonderheite n gezielt in
den W einzugehen. Zur Entflechtung des Haupttextes können sodann ein-
zelne Verfahrensregelungen in Anlagen eingehender beschrieben werden.
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4,1

Verwaltungsvorschriften zum Vermessungs- und Katastergesetz

Bestqndsaufnahme

,Was man schwar z auf weiß besitzt, kann man gehost auf den Aktenbock
legenu, so laßt sich ein altbekannter Spruch umwandeln: Der Berufsanfänger
sammelt zunächst fleißig Erlasse und Handbücher, und wohl dem, dem mög-
lichst bald alle bekannt werden, die er ftir seine jeweilige Aufgabe oder Ausbil-
dung benötigt. Da dies kaum jemandem auf Anhieb gelingt, geht manch neid-
voller Blick hintiber ruden alten Hasen mit ihren Handakten. Irgendwann wird
in der gesammelten Menge kaum noch unterschieden zwischen wichtig und
weniger wichtig und das Gesetz selbst taucht sehr haufig darin unter. So
möchte ich einmal überspitzt den derzeitigen Bestand an Erlassen zum Ver-
messungs - und Katastergeset z char akterisieren.

Die Einarbeitung des Berufsnachwuchses in seine Aufgaben bleibt überwie-
gend den mündlichen Informationen der Ausbilder und Kollegen und gegebe-
nenfalls Manuskripten der Lehrpersonen überlassen. Hier wird bisher meines
Wissens kein gemeinsames Konzept ftir die Vermessungs- und Katasterver-
waltung (VuKV) vorgehalten. Fach aufsätze und -bücher sind dafur nur ein
bedingter, aber kein ausreichender Ersatz.

Der Aktenplan ftir die niedersächsische Landesverwaltung, Hauptgruppe 23
Vermessung und Liegenschaftskataster, enth ält zwar eine umfassende über-
sicht über die Aufgabenbereiche der VuKV ftihrt jedoch nicht zu Fundstellen
in Form von landesweit und allgemein verbreiteten W.

In der Gültigkeitsliste des Niedersächsischen Minister des Innern (Nummern
L40 bis ts+) sind wiederum diese Fundstellen genannt, doch fehlt es hier an
einer geeigneten Gliederung.

In der Gültigkeitsliste sind alle zLtmVermessungs- und Katastergesetz erlasse-
nen W verzeichnet, so daß sich der Leser hiernach ledoch selbst einen über-
blick erstellen kann.

Wünschenswert ist hier sicherlich eine Art Kombination aus Aktenplan und
Gültigkeitsliste, in der jeder Bedienstete einen Überblick über sein Tätigkeits-
und Aufgabenfeld finden kann und gleichzeitig an die jeweils zubeachtenden
W herangeftihrt wird. 

.j

Das breite Spektrum der durch das Vermessungs- und Katastergesetz gestell-
ten Aufgaben erfordert eine große Anzahl von W. Diese reichen von organi-
satorischen Regelungen bis hin zu technischen Arbeitsanleitungen. Dabei
haben die zweitgenannten in einer technischen Verwaltung wie der VuKV hin-
sichtlich der Menge naturgemäß ein übergewicht.

Insgesamt unterliegen auch die \A/ nrm Vermessungs- und Katastergesetz
ständig Anderungsanforderungen, um sie den rechtlichen, politischen und
technis chen E ntwicklunge n anzutpas sen . D azu folgende drei B eis piele :
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Neue Gesetze und Rechtsprechung verändern die Rechtsnormen, so z.B.

das Verwaltungsverfahrensgese tz. Dies hat Auswirkungen auf das Ver-
messungs- und Katasterrecht und ist in den Verfahrensablaufe regelnden
W umzusetzen.

Organisation der VuKV auswirken:
Anstelle der Vorgabe, Großkatasterämt er einzurichten, ist nunmehr die
Anforderung getreten, die Einräumigkeit auf Kreisebene zurealisieren. Die
ehemals auf Großkatasterämter ausgerichtete innere Organisation ist des-
halb nunmehr zuändern und flexible r für unterschiedliche Amtsgröß en zu

gestalten.

In der inhaltlichen Entwicklung von W ist zu erkennen, daß jeweils neue

technische Verfahren in den immer einen breiten Raum eingenommen
haben. Der Bogen reicht hier von Vorschriften, welche Tusche und welcher
Zeichenkarton zu verwenden sei, über die Vorgabe von Rechenvordruk-
ken bis hin zu den Anweisungen fur die automatisierte Datenverarbeitung
in heutiger Zeit. Letztere nehm en derzeit einen dermaßen umfangreichen
Einfluß auf die W an, daß haufig Zweifel entstehen, was eigentlich origi-
näre Aufgabe und was nur Hilfsmittel ist. Die in diesem Bereich im Aufbau
der Automation verständlicherweise entstandene Verflechtung in den W
sollte bereinigt werden.

Die Einftihrung neuer Technologien erfordert in der Regel eine möglichst
rasche Umset zungin W. Dabei können, wenn eine Gesamtgliederung frir die
W nicht vorliegt, umfassende Überarbeitungen mehrerer gegebenenfalls
betroffener W nicht abgewartet werden. Die somit entstehende Aneinander-
reihung von \A/ ftihrt jedoch bald zu Unübersichtlichkeit. Auf diese Weise

wird z.B. derzeit die Aufbewahrung der Dokumente des Liegenschaftskata-
sters in einer Anlage zu einem technischen Erlaß, dem Mikrofilmerlaß, gere-

gelt, obwohl doch Aussagen über die Dokumente selbstrechtsbindenden Cha-
rakter bekommen können und deshalb der Technik übergeordnet sind.

Die Entwicklungsstufen des Liegenschaftskatasters sind hinlanglich bekannt,
doch sei hier die Frage erlaubt, ob diese Entwicklungen auch in den W voll-
ständig nachvollzogen worden sind. Sind die wachsenden Anforderungen an

das Katast er z.B. umg esetzt worden in die Fortschreibung der ehemaligen
Anweisung II? Die Frage, ob das Huhn oder das Eizuerst da war,ist nämlich im
Grundsteuer- und Mehrzweckkataster jeweils unterschiedlich zu beantwor-
ten: Waren ehemals die Vermessungen zum Aufbau der Nachweise erforder-
lich, so ist heute davon auszugehen, daß der Nachweis flächendeckend vor-
handen ist und die Vermessun g auf seiner Grundlage durchzuftihren ist. Die-
ses wird im Fortftihrungserlaß II nicht so dargestellt.

Deutlich wird , daßdie bloße Fortschreibung oder die Aneinanderreihung von
W zu erheblichen inhaltlichen Mängeln fi.ihren kann. Gerade anläßlich eines

neuen Gesetzes sollte deshalb keine Mühe gescheut werden, bei der Erarbei-
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tungallerWvölligvonvorn anzufange& sozusagenauf demweißen Papierzu
beginnen. Dies bringt zunächst viel Arbeit und Umgewöhnung fur alle Betei-
li6en, sollte jedoch letztlich den Umgang mit den W vereinfachen.

4.2 Konzept fi.tr neue Verwaltungsoorschriften

Die Erfahrungen mit den derzeitigen W zum Vermessungs- und Katasterge-
setz zeigen eine Reihe von Anderungswünschen auf. Eine befriedigende
Lösung der Anderungen unter Berticksichtigung der allgemeinen Anforde-
rungen an W ist nur in einem Gesamtkonzept möglich, denn sonst würde
durch die erforderlichen Entflechtungen ein Flickwerk entstehen.

Anderungsvorhaben sind u. a. aus diesem Grunde in denletztenJahrenweitge-
hend zurückgestellt worden. Stattdessen sind während der Erarbeitung des
Refeientenentrarurfes des NVermKatG gleichzeitig die Grundzügä äines
gemeinsamen Konzeptes für die W entwickeltworden. Aus meiner Iüitarbeit
bei dieser Entwicklung möchte ich im folgenden einige Gedanken aufzeigen.

ZrJs,a,mmengefaßt soll eine gemeinsame Neukonzeption der W im wesent-
lichen folgende Anforderun§en erfüllen:

- systematische Gesamtgliederungschafferu
- einheitliche Begriffe verwendery 

.

Redundanz vermeideru
- die bisherigen Erlasse entflechten,
- die Aufgabenbereiche verständlich aufzeigen und
- als Grundlage ftir die

Zusammenstellung von Handakten und,
Ausbildung geeignet sein.

. Die Forderungen nach systematischer Gliederung und verständlicher Auf-
gabendarstellung schließen die übrigen Anforderungen weitgehend eiry wobei
jedoch der Verwendung (gesetzeskonformer, gegebenenfalls neu zu formen-
der) einheitlicher Begriffe ebenfalls besondere Bedeufung zukommt

Insgesamtkönnen alle Anforderungenwohlnur mit Hilfe eines im Kernstreng
'an den Aufgaben orientierten Konzepts erftillt werden. Den Rahmen bilden
dann zum einen organisatorische und zum anderen technische Vorschriften.

Der näheren Beschreibung (Begriffe und Gliederung) der Aufgaben ist deshalb
bei der Entwicklung des Konzepts besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabenbereiche des NVermKatC ergeben
sich bereits aus seiner langschriftlichen Uberschrift:

Landesvetmessung und Liegenschaft skataster.

Diese beiden Begriffe kennzeichnen zutn einen Nächweise, zum anderen
jedoch auch das Arbeiten in und mit den Nachweisen. Für beides - Instifution
und Tätigkeit - sind zurBeschreibungweitere Untergliederungenerforderlich.
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So umfaßt die Landesvermessung die
Grundlageno erme s s ung t

T op ogr aphi s che Lande s aufnahme und
T op o gr aphi s chen L ande sk art enw erk e,

ftir das Liegenschaftskataster besteht die Aufgabe
F ührung de s Liegens chaftskat aster s

einschließlich der Teilaufgabe
Li e g ens ch aft so erme s s ung en,

Die Führung von Nachweisen (Liegenschaftskataster, Grundlagenvermes-
sun& Landeskartenwerke) umfaßt ein breites Tätigkeitsspektrum. Deshalb ist
eine weitergehende Unterteilung der vorgenannten Nachweise und Tätigkei-
ten erforderlich'

a) Jeder Nachweis ist zunächst einm al einzurichten, d. h. seine Institution ist zu
begründen. W hierzu sollten enthalten, was nachgewiesen und wie es

nachgewiesen werden soll.

b) Der Nachweis ist der Benutzung zugänglich zumachen; daraus folgt: es ist zu
regeln, was im Detail benutztund in welcher Form es benutztwerden kann.

c) Nachweise veralten oder sind neuen Anforderungen nicht gewachsen, sind
also in ihrer Qualität zLl erneuern.

d) Besonders aber sind Nachweise auf dem neuesten Stand, im Inhalt aktuell
zu halten; dazu sind Veränderungen an dem nachgewiesenen Inh alt zu
erfassen und dann die erfaßten Veränderungen in den Nachweis zu über-
nehmen, d. h. der Nachweis ist fortzuführen,

Die vorgenannten Aufgabenbereiche sollen am Beispiel ,Führung des Liegen-

schaftskatastersu näher erläutert werden (siehe Abb.):

Die Rechtsvorschriften geben den Inhalt und zum Teil die Form (Nachweise

Liegenschaftsbuch und Liegenschaftskarte; G rundlage der Liegenschaftsver-
messungen) der Einrichtung Liegenschaftskataster vor, regeln Art und Verfah-
ren der Benutzung sowie der amtlichen Aussage nJm Grenzverlauf (Grenz-

feststellung; Abmarkung) und die pflichten der Eigentümer bei der Erfassung

von Veränderungen. Diese Vorschriften umfassen nur Sachverhalte, aus

denen Rechte und Pflichten ftir Dritte abzuleiten sind.

Den W bleibt es überlassen, den gesetzlichen Rahmen durch Arbeitsanleitun-
gen und Interpretationen für die Aufgabenträger und ihre Bediensteten aus-

zuftillen.

Dabei sind frir ihre Einrichtung die Form und die Gestalt des Liegenschafts-
buches, der Liegenschaftskarte und der Ergebnisse der Liegenschaftsvermes-
sungen (Vermessungszahlen) detailliert vor^rschreiben, und zwar von
Begriffsdefinitionen (2.8. Flurstücksnummer) bis hin zu technischen Ausfrih-
rungen (2.8. Schreibweise der Flurstücksnummer in Liegenschaftsbuch und
-karte).
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Führung des

INHATT einrichten
FORM erneuern

Li e gens c h aftsk at ast e rs

INHALT fortführen

BENUTZUNG
ermöglichen

1

a)
t
a)
C
t-,r
a)

-o

lVERANDERUNGEN
- erfassen

- übertragen

- auswerten

(u. a. durch Liegenschaftsvermessungen)

Zur Benutzung sind die Art und die Form von Auskunft und Auszigen und
möglicher Auswertungen sowie ihre Sonderformen (z.B.Lagepläne, Gebaude-
bescheinigung€n, Vermessungsunterlagen) vorzuschreiben. Zum Begriff
berechtigtes Interesse sind gegebenenfalls Interpretationshilfen rugeben.

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters ist im NVermKatG nicht mehr
besonders erwähnt, da sie zu deninternen Aufgaben der Führung des Liegen-

schaftskatasters gehört (überwiegen d zur Einrichtung, gegebenenfalls verbun-
deh mit Fortftihrung)ohne besondere rechtliche Auswirkungen nach außen. In
W sind jedoch mögliche Erfordernis se rur Erneuerung und Verfahrensricht-
linien v or zuschreiben.

Die Führung des Liegenschaftskatasters umfaßt neben der Einrichtung beson-

ders die Fortfi.ihrung. Das ist vom Gesetz her gesehen selbstverständlich, erfor-
dert jedoch in den W umfangreiche auf die Vorschriften zrr Einrichtung
abgestimmte Arbeitsanleitungen. Zu regeln sind unter anderem Anlässe und
Voraussetzungen ftir die Übernahme von Veränderungen, die Dokumentation
der Fortftihrungen, dasB eka nntma chungsverfahren und die Zusa mmenarb eit
mit anderen Stellen (2.8. Finanz- und Grundbuchamt).

Vor der Fortfrihrung ist die Veränderung zunäch st zuerfassen. Dies kann u. a.

durch Mitteilung einer anderen Stelle geschehen. Soweit jedoch die Liegen-
schaftskarte betroffen ist, wird in der Regel eine Liegenschaftsvermessung
erforderlich sein.
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Wenn auch die Ergebnisse von Liegenschaftsvermessungen in das Liegen-
schaftskataster zu übernehmen sind, so dienen die Liegenschaftsvermessun-
gen nicht nur allein oder primär der Fortfr.ihrung. Insofern ist der Titel des der-
zeitigen Fortfrihrungserlaß II hinsichtlich seines Inhaltes mittlerweile irrefuh-
rend. Die Gebäudevermessung ist zwar eine Erfassung von Veränderungen
zur Fortftihrun& die Grenzfeststellung hingegen ist jedoch eine amtliche Aus-
sage zumVerlauf von Flurstücksgre nzen(also eine übertragung aus dem Lie-
genschaftskataster heraus) und dient nur nebenrangig der Fortfrihrung und
E rneuerung. D a die Aufgab enstellungen ftir Liegens c ha ftsvermes sungen recht
unterschiedlich sind, ist hierfi.ir wie bisher ein gesonderter Vorschriftenteil
erforderlich.

Die angedeutete Untergliederung der gesetzlichen Aufgabe Führung des Lie-
genschaftskatasters kann auf die Fr.ihrung andere Nachweise übertragen wer-
den.

Für die Aufgabe Landesvermessung liegt eine systematische Gliederung
bereits vor ft.ir den Bereich Grundlagenvermessung (Festpunktfelderlaß). Aus
Anlaß der Einftihrung von Teilen dieses Erlasses hat Bauer bereits in Heft
1.t7984 der Nachrichten auf den damaligen Entwurf einer Gliederung frir die
Verwaltungsvorschriften frir die VuKV hingewiesen.

Es ist sicherlich nicht möglich, alle W nrmNVermKatG zu einem gemeinsa-
men Zeitpunkt aufzuheben und neue in Kraft z1r setzen. Deshalb sollte
zunächst eine gemeinsame Systematik als Rahmen erstellt werden frir die all-
mähliche Neufassung der W. Dafur mögen diese Ausftihrungen einige Anre-
gungen aufzeigen.

Im übrigen wäre zu überlegen, W ftir die anderen Aufgabenbereiche der
VuKV in gleicher Weise nr analysieren und dann in einem entsprechenden
Gesamtkonzept neu zu gestalten.
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L00 Iahre Katasteramt Peine
VonAdalbert Brörken

Einleitung

Mit der Einftihrung der preußischen Kreisordnung vom 6. Mai lilLhaufgrund
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30.luli 1883 wurde
der Kreis Peine am 1. April 1885 gegründet. Im Anschluß daran verkündete am
20. April rggs die Konigliche Finan z-Direktion, Abteilung ftir directe Steuerry
im Amtsblatt ftir Hannover im Stück tg unter der Numm er 8T2u. a. die Errich-
tung eines neuen Katasteramtes mit dem Amtssitz Pein e znm1. Mai 1885 - vor
nunmehr 100 |ahren.

Vorgeschichte

Im Iahre 1866 wurde das Königreich Hannover von Preußen annektiert und
damit gelangte auch der Großteil des derzeitigen Amtsbezirkes (ohne die ehe-
mals braunschweigischen Gebiete) als Bestandteil der Provinz Hannover nach
Preußen. Das Kataster sollte hier am l.Januar 1875 aufgestellt sein.

Der Südteil des Amtsbezirkes, das sogenannte Amt Peine, unterstand zu die-
sem Zeitpunkt im wesentlichen der Landdrostei Hildesheim und bildete
rusammen mit dem Amt Hildesheim und den selbständigen Städten Hildes-
heim und Peine den Kreis Hildesheim mit dem Katasteramt Hildesheim I.

Der Nordteil als Teil des Amtes Meinersen bildete zusammen mit den Amtern
Fallersleben, Gifhorn, Isernhagen und der selbständigen Stadt Gifhorn den
Kreis Gifhorn in der Landdrostei Lüneburg mit dem Sitzdes Katasteramtes in
Gifhorn.

Durch die Kreisordnung von Ti}Awurde die Amterteilung in der Provin zHan-
nover neu geregelt und der Landkreis Peine durch die Zusammenlegung der
Stadt Peine, des Amtes Peine und der alten Gografschaft Edemissen des Amtes
Meinersen mit Wirkung vom 1. April rgas gebildet und dem neuen Regie-
rungsbezirk Hildesheim zugewiesen. Im Anschluß daran wurde zum 1.Mai
1885 das Katasteramt Peine gegründet.
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Räumliche Zuständigkeit

Der Amtsb ezirk des Katasteramtes Peine umfaßte 62 Gerneinden einschließ-
lich der Stadt Peine und war identisch mit der Begren zung des Landkreises
Peine. Bis zum ]ahr 797 4 ist der Umfang des Amtsbezirkes nicht bedeutsam
geändert worden. Lediglich imZuge einer Gebietsbereinigung wurden im Jahr
7942 die ehemaligen braunschweigischen Enklaven Olsburg und Neuölsburg
dem hiesigen Amtsbezirk eingegliedert ebenso wie Gebietsteile von Woltrof.

Diese Gemeinde gehörte nicht nur verwaltungsmäßig den beiden Ländern
Braunschweig und Preußen an, wobei die preußischen und braunschweigi-
schen Gebietsteile in unübersichtlicher Gemengelage verstreut und verzahnt
waren, sondern daneben gab es innerhalb der Gemarkung einzelneParzellen,
die einer gemeinsamen Hoheit der beiden Länder unterstanden.

Weiterhin wurden im Zuge der Bildung der neuen Einheitsgemeinde Lengede

die Gemeinden Barbecke, Broistedt und Woltwiesche aus dem Katasteramts-
bezirk Braunschweig mit Wirkung vom f.Juli 1972 dem Katasteramt Peine

zugeordnet. Durch die Neugliederungsg esetzevon 19 7 Awurde die G emeinde

Ohof an das Katasteramt Gifhorn, die Gemeinden Dedenhausen ,Eltze,Häme-
lerwald und ein Teil der Gemeinde Mehrum an das Katasteramt Burgdorf
sowie die Gemeinden Wense und Rüper an das Katasteramt Braunschweig
abgegeben. Gleich zeitig übernahm das Katasteramt Peine die Gemeinden
Harber, Röhrse, Landwehr, Duttenstedt, Essinghausen und Oelerse.

Politisch wurden zum gleichenZeitpunkt die Gemeinden Vechelde und Wen-
deburg aus dem ehemaligen Landkreis Braunschweig in den Landkreis Peine

eingegliedert. Sobald die räumlichen Voraussetzungen erftillt sind, werden
auch diese Gemeinden dem Amtsb ezirk Peine zugeordnet.

Personelle Ausstattung

Es ist nicht bekannt, wieviel Personen vor 100 Jahren vom Katasteramt einge-

setzt wurden. Fest steht, daß der Leiter als Staatsbeamter in einem festen

Dienstverhältnis stand. Er stellte privat rHilfskräfteu ein und rechnete die Perso-

nalkosten mit der Staatskasse ab. Erst seit Umwandlung des privat vom Amts-
leiter beschäftigten Personals, soweit nicht beamtet, in staatliches Angestell-
tenpersonal kann die personelle Entwicklung nachvollzogen werden

1924: 7 Bedienstete
1934: 9 Bedienstete
1950:15 Bedienstete
7957: -1.7 Bedienstete
1970:27 Bedienstete
7985: 30 Bedienstete (10 Beamte, 14 Angestellte, 6 Arbeiter)
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4,L

4.2

Beh\rdenleifung

Bei Einrichtung des Amtes wurde der Landmesser Grashoff als Katasterkon-
holleur mit der Verwaltung beauftragt. Nach seinem Ausscheiden im ]ahr
I8g2 übernahm der Landmesser Willmeroth als Katasterkontrolleur die Lei-
tung des Katasteramtes ftir rund 32Jahre bis ztrm 31.Mär21924. Nach einer
relativ kurzen Amtsperiode des Katasterdirektors Wiegmann vom L.4.1924
bis zum 30.9.1928 übernahm am 1. 10.1928 der Katasterdirektor Adloffbis zu
seinem Tod am 2.4.1941,die ptihrung des Amtes.

Bedingt durch die Kriegsereignisse wurden in der Folgezeit VR Rübsam, VR
Dr. habil Nittinger,RvR Gräwe, RVR Risius, RVR Dr. Wittke und RVR Riegel-
mann jeweils frir kur ze Zeltmit der vertretungsweisen Verwaltung beauftragt.

Im Jahr 1949 wurde RVR Stanitzki am 10. August mit der endgültigen Leitung
beauftragt. Er blieb bis 1963. Am 16.T0.1963 folgte RVR Dautert und am
T.7.1967 VOR Lunow.

Mit Wirkung vom -1..3.797 Awurde der derzeitige Amtsinhaber, VOR Brörken,
mit der Leitung beaufuagt.

K at a s t ert e chni s ch e B ür ob e amt e b zw, G e s ch Aft sle it ender B e amt er

Diese Aufgabe wurde von folgenden Herren wahrgenommen
VOI Dielenschneider 1920 bis 31. 12.7955
VOI Mohr
VAR Torens

1..-1..19 5 6 bis 3T. 3 .197 4
seit -J..4.197 4

Unterbringung der Dienststelle

Mit Bekanntmachung vom 11. Mai 1885 in der Peiner Zeitung durch Grasshoff
wurde den Grund- und Gebäudeeigentümern des Kreises Peine a)r Kenntnis
gebracht, daß fur das mit dem 1. Mai dieses Jahres ftir den Kreis Peine errichtete
Katasteramt die Tage Mittwoch und Sonnabend jeder Woche vormittags 8 bis
L2lJhr als Sprechtage im Amtslokal Ilseder Straße Nr. 17 vorläufig bestimmt
sind. Von 188 r bis 1892 nahm der Katasterkontrolleur die Amtsgeschäfte in
der Marktstraße 6 Awahr.

Mit der Übernahme der Verwaltung durch den Landmesser Willmeroth
wurde das Amt zunächst in der Lindenshaße 7 und ab tgo+bis 1924 in dem
Haus Werderstraße 7 4, das im Eigentum von Willmeroth stand, untergebracht.

Danach mietete der Preußische Staat zunächst Räume in der Marktstraße 8 an,
die er 1928 ftir ein ]ahr um 2 Räume aus dem Haus Marktstraße 10 und abtgzg
um 3 Räume aus dem benachbarten Gebäude Marktshaße I erweiterte.
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Am 77.72.7939 fandder vorerstletzteUmzug in die Kantstraße 76 statt In die-
sem Gebäude, das 19AZ als reines Mehrfamilienhaus errichtet worden ist und
7907 vom Preußischen Staat erworben wurde, waren damals noch die Kreis-
kasse und das Gesundheitsamt untergebracht. Im Laufe der Jahre ist es mit ins-
gesamt 275 m2 Geschäftsfläche und 702m2 sonstiger Fläche ganz vom
Katasteramt übernommen worden.

Durch Beschluß des Landesministeriums soll die Herstellung der Einräumig-
keit der Vermessungs- und Katasterverwaltung auf der Kreisebene mit Nach-
druck verfolgt werden. Das bedeutet ftir das Katasteramt Peine als aufnehmen-
des Amt, daß Platzftir Personal und Geräte bereitgestellt werden muß. Da das

bei den ohnehin schon beengten Räumlichkeiten nicht mehr möglich ist, wur-
den bereits Kontakte zur Anmietung von Büroflächen aufgenommen.
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Anmerkung 
i.

Das Katasteramt Peine würdigte iein Iubilaum in einer Feiersfunde am Z.Mai
lgg1. Die Festansprache hielt Herr Regierungspräsident Niemann von der

Bezirksregierung Bruunrchweig. Er brachte die Entwicklung der preußischen

Katasterverwalfung und die des Katasteramtes Peine in Erinnerung und zeigte

die heutige Stellung des amtlichen Vermessungswesens auf.

Im Anschluß an den Festakt wurde eine von der Bezirksregierung Braun-

schweig vorbereitete Wanderausstellung eröffnet, über die noch zuberichten

sein wird.
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Neues Dienstgebäude für das Katasteramt Wolfenbüttel
- Ein Behördenleiter zieht Bilanz -
Von Otto Neisecke

lm Zuge der Herstellung der Einräumigkeit der Verwaltung ist das Katasteramt Wol-
fenbüttel am t5. August 198s anlaßlich der Personalvermehrung um acht Personen in
einen Altbau aus dem Jahrelg[Ieingezogen.
Dieser Umzug des Katasteramtes Wolfenbtittel in ein anderes Dienstgebäude gibt
Anla& über die Geschichte dieses Amtes kurz zu berichten. Soweites sich um dieVor-
geschichte der Braunschweigischen Vermessungsverwalfung handelt, sei auf die
Ausfährungen von Bleumer in Heft 4ls3 G) der Nachrichten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwalfung anlaßlich des seinerzeitigen 60jährigen Beste-
hens des Katasteramtes Braunschweig verwiesen.

Das Katasteramt Wolfenbüttel bestand am 1. Juli 1985 - an diesem Tage wurde fur den
Amtsbezirk auch die Einräumigkeit vollzogen - genau 62Jahre.

Es ist ebenfalls wie das Katasteramt Braunschweig aus den gleichen Gründen, Dezen-
halisierung der Arbeiten am 2.Juli 1923 gegründet worden.
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Es bestand seinerzeit

1923

1924

1926

Bis 1960

1967

1979

197 3

1983

1985

aus 1 Amtsleiter und 5 Personen und war in 3 Räumen Ecke

Klostershaße / Kornmarkt nur etwa 200 m vom vorzeitigen
Dienstgebäude in der Kanzleishaße 5 entfernt untergebracht.
Amtsleiter war seinerzeit bei der Gründung Regierungsver-
messungsrat Braatz

kamen 2 Personen hinzu.

Umzug in das fast AOOJahre alte Dienstgebäude in der Kanz-
leistraße (geba ut 1592).

waren die unteren Räume noch Wohnungen, die dann erst zu
Diensträumen des Katasteramtes ausgebaut wurden.

wurde die Halfte des hinter dem Gebäude liegenden Gartens
a ls Pa rkplatz hergerichtet.

wurde aus Parkpl atznot der hintere Teil des Gartens ebenfalls
zu einer Parkplatzfläche umfu nktioniert.
Damit mußte das freundliche Grün im Hinterland immer und
immer. mehr den Notwendigkeitserfordernissen der Zeit
geopfert werden.

Anlaßlich des SOjährigen Bestehens des Katasteramtes wurde
das Fachwerk des Dienstgebaudes in der Kanzleistraße neu
geshichen. Das Nebengebaude, das als ,Alte Waageu unter
Denkmalschutz steht, wurde

mit 35 000 DM aus Denkmalschutzgeldern restauriert.

Ab 15. August ehemaliges Dienstgebaude des Straßenbauam-
tes übernommen. Hier hat ein Ringtausch stattgefunden. Das
Finanzamt ist in ein durch Mietkauf errichtetes Gebäude ein-
gezogen. In das alte Finanzamt ist, wie oben schon erwähnt,
das Straßenbauamt mit 80 Personen eingezogen. Das Dienst-
gebaude des Straßenbauamtes hat das etwa 50 Personen
starke Katasteramt übernommen, und in das alte Katasteramt
wird das Braunschweigische Landesmuseum einziehen und
damit, das Logengebäude umschließend, einen ehrwürdigen
Rahmen ftir die musealen Räume haben.
Das jetzige Katasteramt (ehemaliges Straßenbauamt) ist im
Jahre 194tvom Hüttenwerk Peine-S alzgitter errichtet worden
und im gleichen |ahre in die Zuständigkeit der Straßenbauver-
waltung übergegangen.

Nach Darstellung der räumlichen Bedingungen soll nun von
den wesentlichen Arbeiten des Katasteramtes gesprochen
werden und seinem Person albesatz.
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1925

7928

von 1926 -1945

1929 -196s
70.1965 - Herbst L977
Herbst 197'1. -'1.. 9. 7 3

Herbst 73 -Herbst 75

Herbst 75 -März 76

März 1976 -
1929

1934

75.7 .1937
1937 - Anfang 1939

76.2.7939

1942

Neben dem Anwachsen der Messungstätigkeit nach dem
ersten Weltkriege kam als Art Währungsausgleich zunächst
die Hauszinssteuer, deren Erhebung die Katasterverwaltung
vorzubereiten hatte. Es folgte
dann die Grundlagenerhebung ftir die Einheitsbewertung des

Feststellungsjahres 1934. In beiden Fällen waren steuerliche
Rahmenbedingungen zu erfassen, insbesondere Rohmieten
frir Wohnhäu ser zu ermitteln und aus Vergleichspreisen und
Einzelbodenbewertung die Grundlage ftir die steuerliche Ein-
heitsbewertung im landwirts chaftlichen B ereich aufzubauen.

Stichwortartig sollen die weiteren Dinge aufgeführt rnerden,

Wirtschaftsaufschwung bis 1929 t30. Vergrößerung des

Amtes.

Als weitere Regierungslandmesser waren
nach und nach tätig:
Maschmann, Malchow, Consbruch, Wenerus, Holzbauer,
Henze, Machens.

G eschäftsleitung Vermessungsamtmann Köhler
G eschäftsleitung Vermessungsamtmann Heibei
G eschäftsleitung Vermessungsamtmann Frühauf
G eschäftsleifu ng Vermessungsamtmann Tietje
Geschäftsl. Vertreter Vermessungsoberinspektor Materne
Geschäftsleitung Vermessungsamtsrat Müller

74 Personen

Neuordnung des Vermessungswesens. Reichsbodenschät-
zunS

Begründung der Reichswerke (2)

Braunschweigische Vermessungskräfte haben dort den
ersten Aufbau mit vermessen.

Preußisches Neumessungsamt Wolfenbtittel unter Leitung
des späteren Ltd. Min.Rat Prof. Dr. Nittinger.
Für Katasteramt Wolfenbrittel vermehrte katastertechnische
übernahmearbeiten aus diesem Gebiet.

Bei der Neuordnung der Stadt Salzgitter kamen für das Kata-
steramt Wolfenbüttel 8 preußische Orte der Stadt Salzgitter,
10 preußische Gemeinden aus Hildesheim-Marienburg
hinzu (3).
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'1.1'j,.1949

-1..6.1950

1942

r.7.1985

-1..7.7923 
- Ende 7946

Ende 7946 - 10. 1947

ab tt.194z - io.Il.zo

Gründung des Katasteramte s Salzgitter, Abgabe von Perso-

nal und Katasterunterlagen aus dem Raum der Stadt Salzgit-
ter vom Katasteramt Wolfenbtittel nach dort.

Abgabe der 10 Gemeinden aus dem Kreise Hildesheim-
Marienburg und Cramme an Katasteramt Salzgitter. Da fur 6
Gemeinden aus Kreis Goslar (nördlich Vienenburg an Wol-
fenbüttel) und 3 aus dem Kreise Helmstedt (4). (1.Stufe einer

Gebietsreform in der Katasterverwaltung).

kamen bereits Hornburg und Roklum aus dem R.g.Bez.Hal-
berstadt nach Wolfenbtittel (3). Damit ist eine erste Arrondie-
rung der Amtsgrenzen der einzelnen Katasterämter erreicht.

Auslösender Anlaß des Umzuges des Katasteramtes in das

ehemalige Gebäude des Straßenbauamtes war letztlich die

Gebiets- und Verwaltungsreform mit ihrer Forderung nach
der Einräumigkeit der Verwaltung. Während man im Jahre
lg7lnoch die Ortslagen Dettum,Yolzum, Evessen, Hachum,
Gilzum, Weferlingen, Mönchevahlberg der Samtgemeinde
Sickte, dem Katasteramt Braunschweig zugeschlagen hat,
waren nach Auflösung des Landkreises Braunschweig die
ganze Samtgemeinde Sickte und die Gemeinde Cremlingen
ab t.T .1985 in den Bereich des Katasteramtes Wolfenbüttelzu
übertragen. Die Samtgemeinde Baddeckenstedt bleibt,
obwohl im Kreise Wolfenbrittel liegend, als Exklave im Amts-
bereich des Katasteramte s Salzgitter integriert.
Das Gebäude des Shaßenbauamtes war nun in kürzester Zeit
vom Ende April 1985bis zum r.luli 7985 auf die Belange des

Katasteramtes umzustellen und ztr renovieren. Letztlich
wurde der Umzugstermin auf den ff. August gelegt, da noch
nicht alle Umbauten abgeschlossen waren. Daß das in derkur-
zen Zeit trotzdem geschafft werden konnte, ist der Flexibilitat
der Hochbauverwaltung und dem unermüdlichen Einsatz
von Herrn VAR Heinz Müller vom Katasteramt zu danken.

Wolfenbtittel hat damit zu bearbeiten:
a) Braunschweigisches Kataster
b) Preußisches Kataster aus den Provinzen Hannover und
c) Sachsen

Leiter des Katasteramtes, Reg. Verm. Rat Braatz

Nach einjähriger kommissarischer Leitung des Katasteramtes
durch den Amtsleiter des Katasteramtes Braunschweig, Herrn
R"g.Verm. Rat Schröder, wurde
der jetzige Vermessungsdirektor a. D. Vorthmann Leiter des

Katastera mtes Wolfenb tittel.

263



Ab 112.1970

Ab 1e67

7957

1956

197 3

1967

8. 11. 7967

1970

ab tgrs

wurde der Autor Leiter des Katasteramtes, so daß das Kata-
steramt seit seiner Begründung im Jah re T923 nur 3 amtlich
bestallte Amtsleiter hatte, und damit in den 62 Jahren seines
Bestehens eine stetige Amtsftihrung gewährleistet war.

In den Jahren von 1967 an Entwicklung des Rahmenflurkar-
tenwerkes in den Siedlungsschwerpunkten Wolfenbüttel
Schöppenstedt, Schladen, Hornburg und Umlandgemeinden
von Wolfenbtittel (siehe nachfolgende statistische Tabellen).
19 7 3 28-1, Rahmenkarten.

Fertigstellung des neuen Liegenschaftskatasters (Reichskata-

ster).

Grundriß der Deutsche Grundkarte 1:5000 fertig.

Höhenaufnahmen fur 38 Karten 1:5000 fertig oder kurz vor
dem Abschluß, weitere 19 Karten durch Befliegung im Früh-
jahr 1973 (zum Zeitpunkt des SOjährigen Bestehens des Kata-
steramtes) ftir Entwicklung rur Endsfufe vorgesehen.

Einrichtung der Gutachterausschüsse aufgrund des Bundes-
bauges etzes. Anschluß an alte Bewerfungspraxis der Kata-
sterämter.

Vermessungs- und Katastergesetz mit Überarbeitung der
Vorschriften.

Einsatz der Automation in Rechentechnik und Karten zeich-
nun& Herstellung neuer Kataster in Ortslagen durch Daten-
verarbeitung. Vorbereitungen ftir automatischen Buchnach-
weis. Wolfenbtittel fängt im ]uli 1973 mit der Abgabe erster
Gemeinden an das Rechen zentrum Braunschweig an. Das
Papierkataster bleibt noch weiterhin erhalten.
Rahmenkartenherstellung in Adersheim, Fümmelse, Halchter,
Leinde, Roklum durch klassische und vereinfachte Neumes-
sun& ab tg73 aber auch mit ergänzender Befliegung frir Auf-
nahme der Topographie zLLr Rationalisierung der Kartenher-
stellungsarbeiten und wissenschaftlichen Durcharbeitung
durch den Autor. (Remlingen, Atzum, Bornurn, Börßum,
Cramme, Groß Denkte, Klein Denkte) (5) (6) (z) (s) (9).

Im Rahmen von Straßenvermessungen werden in jüngster
Zeit nach klassischer Methode und durch Digitalisierung
Rahmenkarten und Rahmenkartenteile in Groß Dahlum,
Barnstorf usw. hergestellt.
Vorbereitende Aufnahmepunktmessungen ftir Rahmenkar-
tenherstellung oder Ergänzung wurden in Timmern, Bansle-
ben und Schladen ausgeftihrt; in.Kissenbrück ist das Aufnah-
mepunktnetz hergestellt und die Vermessungsrisse sind fer-
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tiggestellt, um durch Aufstellung im Sicad-Verfahren sofort
Rahmenkarten herstellen zu können. Bisher fehlte das nötige
Personal; durchZuweisungvon 8 Personen aus Braunschweig
können Arbeitsgruppen gebildetwerden, so daß sofort mit der
Rahmenkartenherstellung in den letzteren Orten begonnen
werden kann.
Wegen des geringen Anfalls von Fortfuhrungsmessungen in
den letzten beiden Jahren (siehe nachfolgende Statistik)
konnte verstärkt mit den Arbeiten im Aufnahmepunktfeld
begonnen werden, so daß seit Erlaß über das Aufnahmepunkt-
feld (10) bereits 11 Aufnahmepunktnetze mit 211, vermarkten
und gesicherten Aufnahmepunkten vorliegen. Weitere Auf-
nahmepunktn etze sind in Vorbereitung.
Besonders das Gebiet der Stadt Wolfenbtittel steht im Vor-
bereifungsstadium, sind von den etwa 800 Aufnahmepunkten
und alten PP-Punkten doch bereits 225 alte PP-Punkte auf-
gesucht, eingemessen und gesichert. Es ist geplant, in den fol-
genden Jahren 1985,1986 diese Arbeiten verstärkt fortzuset-
zen, um im ]ahre 1987 eine Befliegung nrr Erstellung des

G es a mt-Aufna hmepunktne tzes Wolfenb tittel in Verb indung
mit einer gerasterten Entzerrung als Auftragder Stadt Wol-
fenbtittel ausführen zu können. Über die Konzeption dieses

Vorhabens wird demnächst in der Zeitschrift fur Vermessung
L986 (11) berichtet werden.
Während das photogrammehische Verfahren in Remlingen
lediglich die Rahmenkartenherstellung auf Grund eines vor-
handenen Polygonnetzes zttm Ziele hatte, war Atzum so

angelegt, um den notwendigen Bildmaßstab ftir eine koordi-
nierende Bestimmung zu ermitteln; dann waren in dem Ver-
fahren Börßum und Bornum (6,7) noch die Dachüberstände
zu ermitteln, um den Gebäudebestand einwandfrei kartieren
zu können. Das zu gleicher Zeitgeflogene Verfahren Cramme
(6,7)war dagegen wegen der exzentrischen Signalisierung der
Gebäudeecken auf eine vollständige Erfassung der Gebäu-
deecken mit cm-Koordinatengenauigkeit ausgelegt. In allen
Verfa hren wurden integrierende Ma ßna h m en zwis chen terre -

shischen Messungen und photogrammetrischen Ermittlun-
gen erprobt und dabei auch die Genauigkeit alter Polygonsei-
ten und die Identitäten alter Punktvermarkungen untersucht.
Auf den Erfahrungen der vorherigen Untersuchungen auf-
bauend, wurde das Verfahren Groß Denkte (s)kon zipiert Ein-
gebettet in einen Paßpunktrahmen, der die Genauigkeit des

umschließenden TP-Feldes von 1, bis 2 cm hat, waren die
begrenzenden Aufnahmepunkte mit elektronischer Entfer-
nungsmessun& allerdings noch mit einem SM 11 der ersten
Generation (Swing *'I..,5 cm) bestimmt worden, und da hinein
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dann in integrierender Weise terreskische Messungen des
alten Linienn etzes mit photogrammetrischen Messungen des
Bildmaßstabes 1 : 7700, und in Color beflog€n, verquickt wor-
den. Da eine Koordinaten-Genauigkeit von rund 1cm erreicht
wurde, hat die Verfahrenstechnik die volle Praxisreife erreicht,
wobei die Netzqualität so homogen ist, wie sie kaum besser
durch eine terrestrische Messung erreicht werden kann (8,9).
Zur Zeit liegen
200 Rahmenkarten des Maßstabes 1 :1000 als Vollblätter,

22Rahmenkarten des Maßstabes L:2OOO als Vollblatter
und 276 Rahmenkarten als Teilblätter (mit 1984ha) vor.
Daneben sind noch 4 Ortslagen durch Inselkarten des Maß-
stabes 1 :1000 unterschiedlichsten Genauigkeitsgrades und
damit insgesamt 38 von 62 Ortslagen durch Karten des Maß-
stabes 1:1000 und 7:2OOO abgedeckt. 18 Ortslagen mehr als
zuBeginn meiner Amtsperiode sind mit Rahmenkarten abge-
deckt. Darüber hinaus sind vorbereitende Arbeit en ztrr Kar-
tenherstellung unterschiedlichster Art in 7 Ortslagen aus-
geftihrt.
Von 1970 bis ietzt sind nur im Rahmen von Vermessungen
7600 Vermessungsrisse ohne eigene Rißgruppe hergestellt
worden, so daß jetzt 3465 Vermessungsrisse vorliegen. 80
Grundkarten und 38 Bodenkarten sind fertig.
Die Überprüfung der TK des Maßstabes 7:25 OOO in Abstim-
mung mit der DGK 1 :5000 ist abgeschlossen. Die Unterlagen
nrr Fortftihrung der TK 25 - nämlich die Überprüfung der
DGK 1 :5000 - werden zum f. Oktober 7985 programmge-
mäß ausgeft.ihrt sein.
Weitere wesentliche Daten sind der nachfolgenden graphi-
schen Statistik zu entnehmen, dabei ist auf den starken
Anstieg der Messungstätigkeit am Anfang und Ende der TOer

Iahre hinzuweisen, aber auch der Konjunktureinbruch Mitte
der TOer Jahre und nrr letztzeit ist daraus deutlich zu erken-
nen. Da das Amt praktisch neben dem SG. 37 t 32nur noch ein
weiteres Sachgebiet hatte, waren alle diese wesentlichen
Arbeiten in einer Art Technikabteilung zu lösen, wobei auf die
besondere Flexibllitat der Bediensteten hingewiesen werden
muß.
Die Zahlder Gutachten hat sich von 7970 von 50 auf 219 und
damit um fast das A,Sfache erhoht. Die Arbeiten der
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses werden nach wie
vor von -1,,7 Personalkräften und den neuerdings etwa 60%-
Einsatz des Behordenleiters abgedeckt. Nur durch straffe
Organisation - z.Z.noch ohne Textverarbeitung - und durch
das Engagement des eingesetzten Personals war diese
Arbeitsleistung zu erbringen. Vom 1. Mai dieses Jahres an
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wurde, uln die starke Belastung abzubauery die 2l-Stunden-
Stelle auf 29 Stunden ausgdweitet. Vom r. Juli Tggs an muß
wegen der Übernahme weiterer 2 Samtgemeinden mit 24
Ortsteilen im Zuge der Herstellung der Einräumigkeit auch
die Geschäftsstelle aufgestockt werden.
Von den 279 oben angegebenen Gutachten waren 7s fur
bebaute und 728 ftir unbebaute Grundstücke. Die Zahl der
Gutachten ftir bebaute Grundstücke ist insbesondere deshalb
so schnell angewachsen, weil alle Kaufpreise in den Sanie-
rungsgebieten zu überprüfen sind. Mit 52,5 ha ist Wolfenbtit-
tel das größte Sanierungsgebiet in Niedersachsen mit rund
800 alten Häusern. Vorerhebungen liefen hier seit IgT3. Der
förmliche Beginn der Sanierung ist September 1977. Als wei-
tere Sanierungsgebiete sind zu benennen: Abbenrode seit
T972, Schladen 7975 178, Hornburg tgrz tTS. Während ftir
Abbenrode bereits Ausgleichsbeträge vorgeschlagen wur-
den, aber bisher noch nicht erhoben wurden, ist in Schladen
ietzt am 11. 6.1985 im Sanierungsgebiet die erste Baulandum-
legung angelaufen. Die Unterlagen konnten bereits in Text-
verarbeitung mit dem Microcomputer ,Commodoreu (r2)
erstellt werden.
Gleichfalls mit der Commodore wurden seit Anfang des ]ah-
res nach ersten Anlaufschwierigkeiten (13) die Kaufpreise
übernommen. Es waren 1984 787 unbebaute, 83 forst- und
landwirtschaftliche, r87 Eigentumswohnung en, 26 sonstige,
255 Baugrundstücke. Während ftir die bebauten Grundstücke
aus dem Iahre 7979 eine rAnalyse bebauter Grundstücke,. (14)

noch durch manuelle Auswertung versucht wurde, wird nach
Vorliegen des Analyse-Programms diese mit den Kaufpreisen
des |ahrganges 1984 jetzt mit der Commodore vorbereitet.
Wegen der damit verbundenen Einarbeitung und der überla-
stung der jetzt mit 2 Personen besetzten Geschäftsstelle des
Gutachterausschusses ist auch trotzteilweisen Einsatzes stu-
dentischer Hilfskräfte bei der Datenerfassung derzeit noch
kein Ergebn is v or zulegen.
Die Kaufpreise sind wie tiblich zuBodenrichtwerten verarbei-
tet worden. Während der Baulandmarkt derzeitig stagniert
und deshalb kaum Preisveränderungen eingetreten sind, sind
die Verkehrswerte bebauter Grundstücke im letzten Jahre um
2Oo/o bis zso/o abgefallen. Ahnliche Erscheinungen sind bun-
desweit beobachtet worden (15). Aus den Kaufpreisen land-
wirtschaftlicher Grundstücke ist erstmalig ftir TgB4 eine
Bodenrichtwertkarte entwickelt worden (16).

Einige weitere statistische Zahlen sollen das Arbeitsfeld des
Katasteramtes abrunden. Die Anzahl der Auszige ist in all
den Jahren ziemlich gleichgeblieben, die der Veränderungs-
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1970 mln. max. 7984

Auszüge
Veränderungsliste G
Veränderungsliste L

Kaufpreise

1,566
31,04

630
877

1324 (TeSz)

2881 Ge74)
s87 (re77)
7 68 (Te7 s)

1907 (1e7e)

28e7 (7e77)

4482 (1e52)
-J,34-1, (7975)

'1,424

4229
1805

75-t

Tabelle 1

listen G ist um die Halfte angestiegen, die der Veränderungs-
listen L war durch Übernahme von Shaßenbezeichnungen
und Hausnummern sehr schwankend.

Es bleibt dann noch zu sagen, daß die Katasterftihrung (ALB)

seit April 1984 beim Bezirksrechenzenkum geschieht und die

einzelnen Amter t ur mit Standleifungen mit dem Rechenzen-

hum verbunden sind.
Es kann so jederzeit über den neuesten Stand der Grund-
stücksverzeichnisse Auskunft gegeben werderL oder auch
direkt fortgeftihrt, Rechenaufhäge durchgerechnet bzw. Pro-
bezeichnungen, Teilkartierungen oder Gesamtkartierungen
im Sicad-Verfahren über das Siemens-Behiebssystem aus-

kartiert werden. Das Papierkataster gehört damit der Vergan-
genheit an.
Neuerdings sind die Fachhochschule Wolfenbüttel und die

Herzog-August-Bibliothek durch entsprechende Modemge-
räte beim Katasteramt als Zentralstelle mit dem Bezirksre-
chenzentrum verbunden.
Für die Zukunft ist die Installation einer Filmentwicklungsan-
lage fiir Mikrofilme, die Sicherungsstücke der Kartenherstel-
lung erstellen soll, und die Installation eines Vergrößerungsge-
rätes als Ersatz des Pantophots geplant. Auch dafür war
Raumbedarf notwendig.

Die wesentlichen Daten
a) der braunschweigischen Katasterentwicklung und
b) des Katasteramtes Wolfenbüttel
sind folgende:

a\ 24.8.1849

8. 3.187 8

24. 4.1,87I

Erlaß der allgemeinen braunschweigischen Grundsteuerver-
ordnung (G. u.V. S. Nr. 33, 5.159)
Erlaß des braunschweigischen Grunderwerbssteuergesetzes
(G.u.V. S. Nr. 10, 5.29)
Allgemeine Instruktion mit Einftihrung der Vermessungsbe-
scheinigung.
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29.6.1899

7.71.7907

23.5.1927

25.71.1937

29.11.1941,

4.5.1945

1.4.1948

Braunschweigisches Ausftihrungsgesetz arr Reichsgrund-
buchordnung (G.u.V. S. Nr.3 7,5.379) und Mitteilung durch
Zeitungs ve r ö ffe ntli c h u ng.

Feldmesser vereidigt und Aufsicht des Herzoglichen Steuer-
kollegiums unterstellt. Vermessungsbescheinigungen mit
Grenzuntersuchung.

Gründung des Landgrundsteueramtes (G.u.V. S. Nr.64,
s.206).

Landeskultur- und Vermessungsamt begründet (G.u.V. S.

Nr.44, 5.211).

Dienstanweisung ftir die braunschweigische Vermessungs-
verwaltung (G.u.V. S. Nr. 29,5.45).

Lakuva umbenannt in Landeskatasteramt.

Landeskatasteramt aufgehoben. Zuständigkeit als Referat F V
auf den Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbe-
zirkes Braunschweig übergegangen.

Bau des Dienstgebäudes an der Kanzleistraße 5.

Einrichtung des Katasteramtes Wolfenbüttel an der Kloster-
shaße-Kornmarkt.

Umzug in das Dienstgebäude an der Kanzleishaße 5.

Durch Neuordnung im Raum Salzgitter I preußische Orte der
Stadt Salzgitter und 10 preußische Gemeinden aus Hildes-
heim-Marienburg hinzugekommen sowie Hornburg und
Roklum aus Bez. Halberstadt.

Wegen Gründung des Katasteramte s Salzgitter Abgabe der
Gemeinden aus dem S alzgitter-Raum.

Abgabe der 10 Gemeinden aus Kreis Hildesheim-Marienburg
und Cramme an Salzgitter. Da fur 6 Gemeinden aus dem Kreis
Goslar und 3 Gemeinden aus dem Kreis Helmstedt erhalten.

Abgabe vom Amtsb ezirk Harzburg an Katasteramt Goslar,
daftir kommen Wehre, Beuchte, Kl. Flöthe und Gr. Flöthe von
Goslar und Cramme vom Katasteramt Salzgitter.
,^bgabe von Geitelde, Stiddien und Leiferd e zur Stadt Braun-
schweig sowie Dettum, Vol zum, Gilzum, Evessen, Weferlin-
B€n, Mönchevahlberg an Katasteramt Braunschweig.
,\bgabe von Beierstedt, Gevensleben und Watenstedt an das
Katasteramt Helmstedt.

b) 7se2

2.7.7923

1926

L942

1.77.1948

r.6.7950

1,.3.r97 4
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1..7.1985 Hinzugekommen im Zuge der Einräumigkeit die Gemeinde
Cremlingen mit den Ortsteilen Cremlingery Weddel, Klein
Schöppenstedt, Schandelah, Hordorl Gardesseru Abben-
rode Destedt, Schulenrode Veltheim, Lucklum, Erkerode
Hemkenrode und Samtgemeinde Sickte mit Obersickte, Nie-
dersickte, Hötzum, Volzum, Hachum, Gilzum, Evesseru Det-
fu m, Mönchevahlberg Weferlingen.

L5.8.1985 Umzug in das neue Dienstgebäude am Harztorwall24a,b,c.
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5 Literatur

f Einleitung

In der Wertermittlungspraxis ist es selbstverständlich, daß sowohl bei der
punktuellen Wertermittlung als auch bei der Bodenrichtwertermittlung- die
iatsächliche und die planungsrechtlich zulässige Ausnutzung (Geschoßflä-

chenzahl) berücksichtigt werden. Dies geschieht in der Regel mangels eigener

marktspezifischer Daten nach den von Tiemann (1) ermittelten Umrechnungs-
koeffizienten für das Wertverhältnis von gleichartigen Grundstücken bei
unterschiedlicher baulicher Ausnutzung (GFZ:GEZ), die auch der Anlage 23

der Wertermittlungsrichtlinien von 19 76 (WertR 7 6) zugrunde liegen. Entspre-

chend sind die Bodenrichtwerte für Bauland haufig auf eine mittlere GEZbezo-
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Ben, welche die jeweilige Richtwertzone repräsentiert. Bei davon abweichen-
den Ausnutzungen können die Richtwerte mit Hilfe der Koefhzienten aus
Anlage 23 WertR umgerechnet werden.

Die Anwendung dieser Umrechnungskoeffizienten hat aber zweigewichtige
Nachteile. Zumeinen bleibt es ohne eigene Untersuchungen offen, ob sich der
regionale Grundstücksmarkt entsprechend verhält. Der zweite, nicht geringer
einzuschätzende Nachteil liegt darin, daß niedrige Geschoßflachenzahlen, wie
sie sich vor allem bei Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken vielfach erge-
ben, gar nicht erfaßt werden. Ein Einfamilienhausgrundstück durchschnittli-
cher Größe hat heute eine Fläche von ca. TOOm'. Bei einer angenommenen
Bebauung mit einem nicht gerade kleinen Einfamilienhaus mit 150 m2
Geschoßflache ergäbe sich eine Geschoßflachenzahl von 0,2. Die den WertR
als Anlage % beigeftigte Tabelle beginnt aber erst bei ein er GFZvon 0,4, das
heißt, der Bereich der Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke wird von dieser
Umrechnungstabelle gar nicht abgedeckt.

Dem Erwerber eines Ein- oder Zweifamilienhausgrundstückes kommt es mei-
stens auch gar nicht darauf an, daß er die zulässige Au snutzung voll aus-
schopft; vielmehr ist es gerade zutypisch ftir solche Grundstücke, daß sie unter
Einbeziehung von Freiflächen großzügig gestaltet werden und daß genügend
Platz ftir ein en Zier- und Nutzgarten verbleibt. Dem werden in der Regel nur
Grenzen durch die hnanziellen Möglichkeiten des Erwerbers gesetzt. Die
zulässige bauliche Ausnutzung erscheint deshalb nicht der geeignete Wert-
maßstab zusein. Diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Mehrfach ist deshalb der
Versuch unternommen worden, den Wert von Ein- und Zweifamilienhaus-
grundstücken an der vorhandenen Grundstückstiefe unter Berücksichtigung
der Frontbreite zu messen (2, 3). Dieses Verfahren ist jedoch in der Praxis auf
vielfaltige Schwierigkeiten gestoßen. Man denke nur an die Baugrundstücke in
rückwärtigen Lagen oder an die Möglichkeit, ein Haus und damit den recht-
eckigen Grundstückszuschnitt quer oder längs zrn Erschließungs straße zu
orientieren. Hier soll deshalb ein Verfahren vorgestellt werdery bei dem - aus-
gehend von einem normalen Grundstückszuschnitt und einer normalen
Bebaubarkeit - nur die plache des Grundstücks als wertrelevanter Maßstab
dient.

Sachverhalt und Aufgabenstellung

Aufgrund der genannten Erkenntnisse haben die Gutachterausschüsse frir
Grundstückswerte beim Katasteramt Hannover in ihren Richtwertsitzungen
ftir das ]ahr 7983 beschlossen, den Bodenrichtwerten frir Bauland im Bereich
des individuellen Wohnungsbaues §pische Flächen ztrnrordnen, die ent-
weder aus den durchschnittlichen Grundstücksgrößen der am Markt gehan-
delten Baugrundstücke resultieren oder - wenn keine ausreichende Anzahl
von Verkäufen vorliegt - die Shukfur der jeweiligen Richtw ertzone wiederge-
ben.
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Analog zu den Umrechnungskoeffizienten aus Anlage 23We$\ftir das Wert-
verhälLir von gleichartigen Grundstücken bei unterschiedlicher baulicher

Ausnu tzung(GYz :GFZ)im Geschoßwohnungsbau wurden mit den flächen-

be:zogenen Bodenrichtwerten Umrechnungskoeffizienten ftir das Wertver-
haltnis von gleichartigen Ein- und Zweifamilienhausgrundstückeru die eine

nicht mehr teilbare Einheit bilden, bei unterschiedlicher Grundstücksfläche

veröffentlicht und der Legend e zu den Bodenrichtwertkarten beigeftigt.

Diese Umrechnungskoeffizienten wurden in Anlehnung an eine Untersu-

chung von Göring(a) aufgestellt, der eine Stichprobe von 465 Kaufpreisen ftir
Ein- ünd Zweifamilienhiusgrundstücke mittlerer Lage in Hamburg aus den

Jahren lg7 Abistg11 analysiert hat. Die Kaufpreise ftir die zwisch en239 m'und
1581 m2 großen Grundstücke lagen dabei zwischen 6-1,,5A DM lm2 und

z72DM lm'.Weiter e spezielle Lagemerkmale der Grundstücke blieben dabei

unberücksichtigt. Auf dieses Ergebnis verweist auch Gerardy (5).

Die Schatzwerte der Kaufpreise ftir bestimmte Flächengrößen und bestimmte

Zeitpunkte errechnen sich nach Göring,bezogen auf Mitte 1975,aus folgender

Schätzfunktion'

Y-o'n : 0,2'l'49
+ 0,0460 x Fläche ,
- O,0O 44 x Fläche ,
+ O,OO 02 x Fläche ,,u

O,OO49 x Kaufzeit

,00 1000 1 500 FL m

Abb.I: Graphische Darstellung der Schätzwerte nach Göring
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Um zu überprüfen, ob die Ergebnisse der Hamburger Untersuchungen auch
auf andere Gebiete übertragöu, sind und ob die Marktteilnehmer auch 1;gg3
noch unterschiedliche Grundstücksgrößen entsprechend preislich würdigen,
wurden die Berichte über die Kaufwerte ftir Bauland des Niedersächsischen
Landesverwalfungsamtes - Statistik - und des Statistischen Bundesamtes in
Wiesbaden der Jahre T98o bis rgg3 ausgewertet (Abb.z,3).

F I ä ch en abh ängi gk e it d er Kaufpr e i si n o ch Gr und stück s gr ö 13 enkl a s s en

- Land Niedersachsen -

1981
1982
1 981
1 g80

15OO FL m

Abb. z

F I ä ch e n abh ängi gk e it d er K auf pr e i s e n a ch Gr un d s tück s gr ö l3 e nkl a s s en

- Bundesrepublik Deutschland -

Größenklasse

Iahr

1OO - ( 300m2
oYl oKPr
-2 DM/m2

3OO- (500m2
grl @KPr

^2 DM/mz

5OO - < 1000m2
OFI @KPr
*2 DM/m2

1O0O- (1500m2
arl eKPr
-2 DM/m2

1980
1981,
1982
1983

21,0 T0-1,,27
2'1,1, 'J.,06,05

208 -1,04,60

2L0 '1.39,21

41,6 9r,39
409 97,T4
404 95,49
41,1, 706,51

760 5'l,,gg
7 49 56,77
750 6-1.,3\
7 44 64,79

1,363 49,39-1,330 
5-1,,3i

T354 59,45
Ti66 6'1,,71

Größenklasse

Iahr

100 - < 300m2
AFI aKPr

^2 DM/m2

300-(500m2
AFI @KPr
*2 DM/m2

500-<1000m2
oFl @KPr

^2 DM/m2

1OOO- <1500m2
aFl aKPr
-2 DMlm2

1980
T98t
T982
1983

210 159,49
2'1,2 1,82,88
206 2'1,0,42
2'1,2 200,56

407 1,47,0I
408 166,94
408'1.83,94
406 T88.1.6

7 43 7 4,OT
7 39 85,86
7 32 97 ,69
728 T05,27

1398 7 4,9-t'J,397 86,50
1,384'j..03,62
L396 7'1.2,66
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3.1
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1 980
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Abb.3

Durch diese überprüfung gestitzt, wurden die Umrechnungskoeffizienten
aus der Hamburger Untersuchung in leicht abgerundeter Form zunächst ftir
ein Jahr verwendet. Die Resona nz bei Bodenrichtwertauskünften im Jahre
IgSlwar durchweg positiu besonders die freien Sachverständigen waren ftir
die Umrechnungshilfe dankbar.

Gleichwohl blieb die Frage offen, ob diese Umrechnungskoeffizienten das

Marktverhalten im Raum Hannover richtig widerspiegeln, zumalBundes- und
Landesstatistik nicht auf die Baugrundstücke ftir den individuellen Woh-
nungsbau beschränkt sind, sondern ein Konglomerat aller baureifen Grund-
stücke unterschiedlicher Nutzung darstellen. Daher sahen sich die Gutachter-
ausschüsse und die Geschäftsstelle gefordert, eigene Analysen durchzuftihren.

Eigene Untersuchungen

Ausw ahl r epr äs enf atio er G eb iet e

Eine flächendeckende Untersuchung frir die Bereiche der Landeshauptstadt
Hannover und des Landkreises Hannover war über einen längerenZeitraum

- auch ftir die Gebiete gekennt - aus Gründen der zur Verftigung stehenden

Rechnerkapa zität(WAN G 22OOT 4,16 kB) nicht möglich. Es wurden deshalb

im Bereich der Stadt vier Stadtteile und im Bereich des Landkreises drei
Gemeinden ausgewählt, die gleichmäßig über das Gebiet verteilt und entspre-
chend repräsentativ sind und die drei wesentliche Forderungen erftillen'

Gleichmäßige Verteilung der Kauffälle über den Untersuchun gszeitraum

7980 bis tgg+;
Kauffälle mit möglichst stark streuenden Grundstücksflächen;
Minimale Einflußnahme von Kommunen und Bauträgergesellschaften auf
den örtlichen Grundstücksmarkt.

Die Auswertung wurde zunächst getrennt nach Stadt und Landkreis durchge-
ftihrt, da die Strukturen in diesen Bereichen stark differieren. An dieser Stelle
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sei aber bereits gesagt, daß die Ergebnisse dieser gehennten Auswerfung
soweit kongruent waren, daß sich beide Stichproben ohne Bedenken zusam-
menftigen Iießen und hier im weiteren nur noch auf die Auswerfung der
Gesamtstichprobe eingegangen wird.

3.2 Analyse derKaufpreissatnmlung

3.2.1 Kriterien für die Auswahl der Kauffälle

Um eine möglichst akfuelle jedoch nicht zufällige Aussage zum Marktverhal-
ten machen zu können, wurde die Stichprobe auf Kauffälle der Jahre 19Bo bis
1984 ausgedehnt. Grundstücke in stark beeinhächtigten oder besonders
bevorzugten Lagen wurden ausgeklammerf so daß ftir den jeweiligen Stadtteil
bzw. die jeweilige Gemeinde nur Grundstücke mittlerer Lage berücksichtigt
wurden. Die Grundstücke mußten ausreichend erschlossen, normal geschnit-
ten und planungsrechtlich ein- oder zweigeschossig bebaubar sein. Noch fi.ir
eine weitere Bebauung teilbare Grundstücke fanden keine Berücksichtigung.

. Die in die Untersuchung eingeflossenen Kaufpreise sind als erschließungsbei-
hagsfrei nach §t2z BBauG anzusehen. Kaufpreise ftir Grundstücke, ftir die
Erschließungsbeihäge noch zu zahlen ware& wurden nach Rücksprache mit
den beihagerhebenden Stellen entsprechend bereinigt.

Nach dem hier unter 2 aufgeftihrten Forderungskatalog wurden folgende
repräsentative Gebiete ausgewählt:

L and e sh aup t st a dt H annor) er

Stadtteil Zahl der Kauffälle

35
61
10
20

126

Landkreis Hannoner

Gemeinde Zahl der Kauffälle

Bothfeld
Kirchrode
Ledeburg
Davenstedt

Egestorf
Lehrte
Neustadt

44
23
38

-1,05

3.3 Analyse der Stichprobe

i.3.1 Vorbereitende Arbeiten

3.3.1.1 Lagebereinigung

Wegen des unterschiedlichen Preisniveaus in den ausgewfilten Stadtteilen
bzw Gemeinden wurden vorab Lagewerte ftir die einzelnen Untersuchungs-
gebiete errechnet. Diese Lagewerte bringen das Verhaltnis des mittleren Kauf-
preises eines bestimmten Gebietes zum mittleren Kaufpreis aller Gebiete zum
Ausdruck Hierbei handelt es sich um ein iteratives Verfahreru das in ein bis

278



zwei Schritten nach der Regressionsanalyse zu wiederholen ist, da nach dem

ersten Ansatz die Kaufpreise der einzelnen Kauffälle mit den Näiherungswer-
ten auf die mittlere Fläche des jeweiligen Gebietes umzurechnen sind.

3.3.1.2 Auswahl der Einflußgrößen ftir den Regressionsansatz

Zielgröße ist der K a u f p r e i s in DM / m'z. Aufgrund des veränderlichen Preis-

niveäus für Bauland im Untersuchungszeihaum ist die K a u f z e i t als Einfluß-

größe zu berücksichtigen. Eine vorweggenommene zeitliche Umrechnungder
Kaufpreise mit Hilfe der von der Geschäftsstelle ermiftelten Bodenpreisindex-
reihen erscheint nicht sinnvoll da hierbei eine örtlich abweichende Preisent-

wicklung unter Umständen nicht richtig erfaßt wird. Als weitere Einflußgröße
wird der vorab ermittelte Lagewert eingeftihrt. Eine differenziertere
Behachfung der Lagewertigkeit kann unterbleibery da nur Kauffälle aus mittle-
ren Lageverhältnissen einfließen. Im übrigen ist als vorrangiges Ziel der Ana-
lyse der Einfluß der F I ä c h e auf den Kaufpreis zu ermitteln.

3.3.2 Transformation der Ziel- und Einflußgrößen in Normalverteilung

Das mathematisch-statistische Auswerteverfahren der Multiplen Regression

setzt voraus, das Zielgröße und Einflußgrößen annähernd normal verteilt sind.

Diese Voraussetzung wird im allgemeinen nicht erfüllt. Um eine näherungp-
weise Normalverteilung zu erreicherL ist die Schiefe der Verteilung iterativ
durch geeignete Transformationen zu minimieren. Nachstehende Tabelle ver-
deuthcht die Veränderung der statistischen Parameter durch die Transforma-
tion:

Transformation
mit Exponent

vor der Transformation
Schiefe Exzeß

nach der Transformation
Schiefe Exzeß

Kau fpreiso''

Kau f zeitt'o

Flächeo''

Lugewert'''

0,585 - 0,674

- 0,763 - 7,793

0,665 0,095

0,237 - -1,,627

0,010 - -1,,029

- o,oo9 - 0,560

Die Kaufpreise sind hinsichtlich der Einflußgrößen K a u f z e it und
Lugewert relativ gleich verteilt, das heißb sie gehorchen zwar nicht streng
der Normalverteilun& sind aber nahezu symmehisch. Die ohnehin geringe
Schiefe dieser Einflußgrößen konnte durch entsprechende Transformation
nicht mehr reduziert werden. Im Regressionsansatzwurden deshalb die nicht
transformierten Daten verwendet.
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Die Verbesserung der Verteilung der Zielgtöß" K a u f p r e i s und der Einfluß-
größe Fläche wird in den Histogrammen in Abb.4 veranschaulicht

3.3.3 Regressionsansatz

Bereits im ersten Rechengang der unhansformierten Ziel- und Einflußgrößen
erweist sich der Regressionsansatz insgesamt als sinnvoll. Auch die einzelnen
Einflußgrößen Kaufzeit, Fläche und Lagewert sind sinnvoll gewählt.
Das Bestimmtheitsmaß des Regressionsansatzes liegt bei 0,7877. Durch die

Flächenverbesserung der Ausgangsdaten mit den Näherungswerten der
ersten Analyse und der damitverbundenen Korrekfur der Lagewerte und die
Transformation der Einflußgröße Fläche und der Zielgröße Kaufpreis
wachsen die Testgrößen F* für den Regressionsansatz und T * ftirdieeinzelnen
Einflußgrößen an. Die Auswirkungen der einzelnen Arbeitsschritte auf die
Restvarianz, das Bestimmtheitsmaß und die Testgrößen F* und T* wird in
untenstehender Tabelle dargestellt.

3.3.4 Ergebnis der Multiplen Regression

Der optimale Regressionsansatz ergibt sich mit einem flächenverbesserten
Lagewert (l lterationsschritt) der transformierten Zielgröße K a u f p r e i s mit
Exponent Q2 und der transformierten Einflußgröße F I ä c h e mit Exponent 0,3.

Das Bestimmtheitsmaß wächst hierbei auf o,8ti4 an. Die Untersuchung der
Einflußgrößen auf quadratische oder/und kubische Glieder erbrachte keine
weitere Verbesserung. Die Schätzwerte d er Zielgröße K a u f p r e i s lassen sich
als Ergebnis der Multiplen Regression nach folgender Schätzfunktionberech-
nen:

yo'' : 0,04589 x K aufzeit

-0,07807 x Flacheo''
+ 0,5726 x Lagewert

- 0,8403

Da im Rahmen der Untersuchung ausschließlich die Abhangigkeitdes Schätz-
wertes von der Flächengröße ermittel werden soll wird hinsichtlich der Ein-

Bestimmt-
heitsmaß B

Resfuarianz
s02

F*
(Q: 2,64)

T*Krrfreit
(Q:'1,,97)

T*Fla.h"
(Q:'l',97)

T*Lrg"*.rt
(Q: 'l',97)

Ziel- und Einflußgrößen
untransformiert
Lagewert
flächenverbessert
* Kaufpreis transformiert

mit Exponent 0,2

* Fläche transformiert
mit Exponent 0,3

0,78'1,7

0,7828

0,8086

0,8'l.,34

41.87,6270

4'1,65,277 4

0,0'1,93

0,0188

270,9'1,

27 2,7 7

379,69

329,93

5,49

5,44

6,'L2

6,25

5,65

5,85

7,08

7,57

25,44

25,54

27,33

27,63
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flußgröße K a u f zeit auf einen mittleren Kaufzeitpunkt (82,5) und beztiglich
des Lugewertes auf eine mittlere Lage (fO) abgestellt. Die Flächengrößen
werden zwischen 250 m'und $00 m'in S0-m2-lntervallen variiert. Neben den
Schätzwerten werden die Vertrauensbereiche ftir 9oo/osicherheitswahrschein-
lichkeit angegeben. Um ftir die alltagliche Praxis geeignete Umrechnungskoef-
hzienten einführen zu können, werden die Sch ätzwerte prozentual in Relation
zum heutigen Durchschnittsgrundstück (ZSO m2 - 100 o/o) gesetzt.

Da die Grundstücke mittlerer Größe in der Stichprobe dominieren, nimmt die
Bestimmtheit des Ergebnisses in den Randbereichen (kleine und große
Flächen) ab. Dieses zeigt sich auch in den angegebenen Vertrauensbereichen
fur 90% Sicherheitswahrscheinlichkeit. Die Gesamtstichprobe wurde deshalb
nrr Überprüfung des Ergebnisses in Teilshichproben der Grundstücksgrößen-
klassen bis zgg m', 300 bis lgg m', 5oo bis ggg m' und looo bis tso0 m' zerlegt
und gehennt ausgewertet. Die Gegenüberstellung der Teilauswertungen mit

Fläche
m'

Schatzwert
DMtm2

Verhauensbereich (9 0 Yo)

von bis o/o Abw.
Umrechnungs-
koefhzient

250
300
350
400
450
500
550
600
6s0
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1 100
1 150
-1,200

1,250
1300
1,350
1.400
1,450
1500

290,84
280,25
271,08
263,00
255,77
249,23
243,25
237,74
232,64
227,89
223,44
279,26
275,32
27'1,,59

208,05
204,68
207,47
798,47
-1,95,48

1,92,66

189,97
787,37
784,87
r82,46
r80,13
777,89

277,27 304,95 4,9
268,90 297,97 4,2
26L,49 280,95 3,6
254,78 27I,44 3,2
248,56 263,75 2,9
242,70 255,89 2,9
237,-l.O 249,52 2,6
237,77 243,90 2,6
226,5-1, 238,90 2,7
227,5'1. 234,47 2,9
2-1,6,72 230,32 3,7
2-1,2,1,3 226,57 3,3
207,75 223,'1.0 3,6
203,57 219,85 3,9
-1.99,58 276,80 4,2
795,77 213,92 4,5
192,-1.2 2Tr,78 4,8
188,64 208,59 5,r
-J,85,30 206,70 5,4
782,09 203,72 5,7
T79,02 207,44 6,0
-1,76,06 199,25 6,3
773,2-1 T97,74 6,6
170,47 795,-1,'1, 6,9
'1,67,83 193,75 7,2
-1,65,28 79L,25 7,5

130
r25
T2'1,

118
714
112
1,09

1"06

704
1,02

100
98
96
95
93
92
90
89
87
86
85
84
83
82
81
80
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dem Ergebnis der Gesamtauswerfung (Abb. 5) zeigtgutg Übereinstimmung im

Bereich der Flächen mit 300 bis rsoO m'. Für Grundshicke mit F < 300 m2 zeigf

sich ein erheblich abweichendes Ergebnis.

Gesamtregression
- teilregressionen

""" graph. Angleichung

I

750 ^2 = IOO /o

500 75O 1 000 1 r00 Fr *2

Abb, 5: Gesamtregression, Teilregressionen und Gesamtregression mit graphi-

scher Angleichung

Um das von der Gesamhegression abweichende Ergebnis der Teilregression
ftir kleine Grundshicke zuberücksichtigen, wurden die Umrechnungskoeffi-
zienten ftir den Bereich F < 450 m'halbgraphisch dem Ergebnis der Teilregres-
sion im Bereich der Grundstücksgrößenklasse F < 3OO m' angeglichen.

Die Umrechnungskoeffizienten klammern den Bereich der Reihenhausgrund-
stücke bewußt aus, da hier kaum geeignetes Vergleichsmaterial in der Kauf-
preissammlung verftigbar ist. Reihenhausgrundstücke werden in aller Regel

nicht selbständig in unbebaute m Zustand veräußert, sondern überwiegend
von Bauhäg"rgärelschaften und Wohnungsbauunternehmen bebaut ver-
kauft. Der dabei in den Verhägen ausgeworfene Kaufpreisanteil ftir das unbe-
baute Grundstück wird haufig aus steuerlichen Abschreibungsgründen
bewußt niedrig ange setztund kann demnach nicht als Verkehrswert im Sinne

der Definition nach BBauG angesehen werden.

Interpretation und Anwendung der Ergebnisse

Die in dieser Untersuchu ngerzielten Ergebnisse weisen eine deutliche Abhan-
gigkeit der Kaufpreise ftir Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke von der Flä-

chengröße auf. Zwar ändern sich die absoluten Kaufwerte auch mit den ver-
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änderten Einflußgrößen K auf zeit und Lugewert, die Relation zum nor-
mierten Durchschnittsgrundstück(F: 750ffi',Lagewert :1,0, K auf zeit
: 82,5) : 100 %bleibt jedoch über den Zeitraum der Untersuchung konstant.
Somit erscheint eine Extrapolation des Ergebnisses auf Kaufzeiten außerhalb
der Stichprobe unproblematisch. Eine Überprüfung des Ergebnisses von Zeit
zu Zeit ist jedoch ratsäffi, um veränderten Situationen zumKaufuerhalten der
Grundstücksmarktteilnehmer gerecht ztt werden. Dieser Zeitraum kann
jedoch in Anbetracht des erzielten Resultats durchaus einige Jahre betragen.

)\0

7-f
'ah),o.ge'

Abb,6: Ausschnitt &us der Bodenrichtutertkarte für Bauland für den Bereich des

Landkreises Hannooer M 1 :50 ooo
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Die Gutachterausschüsse ftir Grundstückswerte beim Katasteramt Hannover

haben in ihren Richtwertsi tzungen zum Stichta g 37.12.7984 die Veröffentli-

chung der hier ermittelten Umrächnungskoeffizienten ftir das Wertverhältnis

von [leichartigen Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken, die eine nicht

,r,ehr" teilbar. tinhuit bilden, bei unterschiedlicher Grundstücksfläche als

wesentliche Daten gemäß § 143 a (3) BBauG beschlossen. Die Bodenrichtwerte

für baureife Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke werden mit einem

Fläche nbezugveröffentlicht (Abb. 6), der die am Markt gehandelten Grund-

stücke oder äi. jeweils vorhandene Grundstücksskuktur repräsentiert- Die

Umrechnungskoeffizienten werden in Tabellenform der Legende der Boden-

richtwertkarfen beigefügt und durch ein Umrechnungsbeispiel erläutert

Q\bb.r).

Hinweise zur Anwendung von Bodenrichtwerten

Abweichungen vom Richtwert, die sich aus einer anderen Grundstücksfläche

ergeben, konnen mit Hilfe der folgenden Umrechnungskoeffizienten ermittelt

werden.

U m r e c h nu n g s k o e f fizi e n t e n fur das Wertverhältnis von gleichartigen

Ein- und Zweifimilienhausgrundstücken, die eine nichtteilbare Einheitbilden,

bei unterschiedlicher Grundstücksflache

(zso)
Beispiel: Richtwert:

Umrechnungswert:

Grundstück: 800 m2

:218,75 D}lI mz

BW-500m2

(zso) x 98

112

Abb, 7 : T ab elle der F I äch en-Umr e chnung sk o ef f i zi ent en

FIache
m'

Umrechnungs-
koefhzient

F1äche
m'

Umrechnungs-
koefhzient

250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

L42
137
'1,25

1,19

TT,5

r-1,2

LOg
'1,06

r04
1,02

100
98
96

900
950

1000
1050
1100
1150
'1,200

r250
1300
-J.,350

L400
1,450
1500

9s
94
92
90
89
88
86
85
84
83
82
81
80
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mittels eines Programms für den HP 4L CV
(Vorläufig. Untersuchungsergebnisse der Geschäftsstelle
des Gutachterausschusses ftir Grundshickswerte
ftir den Bereich des Landkreises Wesermarsch)

Von Ulrich Rehwald und Herbert G aeb el

Allgemeines

In den vergangenen Jahren bestätigte sich immer mehr, was seit geraum er Zeit
in entsprechender Fachliterafur angedeutet und in einigen Bereichen bereits

regional untersucht und dargestellt wurde:
die Zinssätze nach den Wertermittlungsrichtlinien 1976 (WertR 76) wei-
chen oftmals von den regionalen Verhältnissen ab.

Eine übereinstimmung der regionalen Marktverhältnisse mit den bundesweit
ermittelten Zinssätzenist nicht gegeben. Bei der Ermittlung von Verkehrswer-
ten nach dem Vergleichswerfuerfahren wurde festgestellt, daß sich erheblich
andere Verkehrswerte herauskristallisierten als die Berechnungen nach dem
Erhagswertverfahren mit den Zinssätzen der WertR 76 ergaben. Außerdem
wurde festgestellt, daß die vergleichbaren Ertragswertberechnungen in ihrem
Endwert wesentlich niedriger ausfielen.

Bei der Untersuchung von Verkäufen bebauter Objekte, für die zuvor ein Ver-
kehrswertgutachten erstellt worden war, ergaben sich bei der Gegenüberstel-
lung Kaufpreis - Ertragswert niedrigere Liegensch aftszinssätze als die in der
WertR 76 angegebenen. Diese Auswertungzeigt,daß das regionale Marktge-
schehe n zuden vorgegebenen Zinswerten der WertR 76 derart divergiert, daß

man bereits von einer Diskrepanz sprechen kann.

Die Erstellung des ,Berichts über die Entwicklung des Grundstücksmarktes im
Landkreis Weserm ars chu (G rundstücksm a rktb erich t 79 S 4) zeigfe, wie wes ent-
lich es ist, sich der Aufgab en zuentsinnen, die nach § 143a Abs.3 Bundesbau-
gesetz(BBauG i. d. F. vom 18. 8. 76),nach Weisung der Gutachterausschüsse zu

ärftillen sind. Da ist nicht nur die Führung der Kaufpreissammlung aufgefuhrt,
sondern es heißt außerd€Dl, daß die fur die Wertermittlung wesentlichen Daten
nach der jeweiligen Lage auf dem Grundstücksmarkt abzuleiten sind. Dieses

sind insbesondere Bodenpreisindexreihen, Umrechnungskoeffizienten,
Bewirtschaftungsdaten und nicht zuletzt der Liegenschafts zins.
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2,1

2,2

Ermittlung des Liegenschaftszinssat zes

Umfang

Die Aufbereifung von Daten rur Berechnung des Liegenschaftszinses ist mit
einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden. Die Auswertung der Kauf-
preissammlung liefert nicht alle erforderlichen Daten, so daß zusätzliche
Arbeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen erforderlich sind. Daher
bot sich an, bei der vorläuftgen Ermittlung des Liegenschaftszinses aufGrund-
stücke mit Ein- bzw. Zweifamilienhäusern oder Einfamilienhäuser mit Einlie-
gerwohnung zurück zugreifen, da hierfi.ir das entsprechende Materi al zur Ver-
fügung stand.

In der Regel sind diese Objekte nicht als Erhagswertoblekte einzustufen. Die
Berechnung des Liegenschaftszinses mit den Daten dieser Objekte hat jedoch
eine gewisse Aussagekra ft. Zumeinen können die Ergebnisse des Ertragswert-
verfahrens mit denen des Sachwertverfahrens verglichen werden . Zumande-
ren liegen die tatsächlich gezahlten Kaufpreise als weitere Vergleichsgröße
vor. Diese Kaufpreise sind auf dem freien Grundstücksmarkt erzielt worden
und geben somit die marktrelevanten Verhältnisse wieder. Die Ergebnisse
haben gezeigft, daß Untersuchungen auf dieser Basis durchaus den markhele-
vanten Einflüssen entsprechen. Daher kann der Untersuchungsansa tzindieser
Richtung nicht als falsch angesehen werden.

Auswertung

Bei der Zusammenstellung der notwendigen Daten wurden, wie bereits
erwähnt, die Grenzen der vorliegenden Kaufpreissammlung (Datensamm-
lung) sichtbar:

eine große Anzahl von Daten mußte nacherhoben werden, falls die fol-
gende Formel ftir die iterative Berechnung des Liegenschafts zinssatzes
nach M ö c k e I angewendet werden sollte.

Die Formel lautet:

RE KP-8W., q-1P:rp-TP-^-
Im einzelnen bedeutet:

p : Liegenscha ftszinssatz
RE : Reinerhag
KP : Kaufpreis
BW: Bodenwert
q :1*p
n : Restnutzungsdauer

Der in der Formel geforderte Reinertrag ßf) muß zunächst ermittelt werden.
Hierzu müssen die Wohnflachen, die Mieten pro m'und die Bewirtschaftungs-
kosten bekannt sein. Diese Daten sind in den ztrr Auswertung bereitgestellten
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Kaufuerhägen nicht enthalten und müssen daher gesondertermittelt werden.

Hierzu bediente sich die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zum einen

der vorhandenen Bauakten. Zum anderen wurden die ortsüblichen Mieten
über Makler und Wohnungsbaugesellschaften erfragt, um für die Auswertung
relevante Unterlagen zur Verfügung zu haben.

Seit 1984 ist die Beschaffung dieser Daten etwas vereinfachtworderu da seitenä

der Geschaftsstelle Fragebogen mit einem entsprechenden Fragenkatalog ftir
jeden auszuwertenden Kauffall versandt werden und zu einem hohen Prozent-

satz auch der Rücklauf erfolgt

Der Anteil des Bodenwertes (BW) ist in den meisten Kaufuerkägen nicht expli-
zit aufgeftihrt. Um diesen Anteil errechnen zu können, wurde auf den zum
Kaufzeleunkt maßgebenden Bodenrichtwert zurückgegriffen. Die Multipli-
kation des Bodenrichtwertes mit der bekannten Grundfläche ergibt dann den

Bodenwert.

Die einzig bekanntg stets vorhandene Größe in dieser Berechnung ist der

Kaufpreis (KP). Hier mußte jedoch untersucht werden ob diese Größe mit Ein-

flüssen behaftet war, die auf ungewöhnliche oder persönliche verhältnisse

schließen lassen (2.B. verwandtschaftliche Verkäufe,Zwangsversteigerungen
u.a.m.). Mit diesen Recherchen sollten evenfuelle Verhältnisse, die nicht
marktrelevant sind aus der Berechnung eliminiert werden.

Die Restnutzungsdauer (n) wurde zunächst größer als 70 Jahre gewählt, um
eine Unsicherheit durch die ungenaue Bestimmung des Vervielfältigers weit-
gehendst auszuschalten. Eine Herabsetzung dieser Größe wird in den weiteren

Üntersuchungerl die in der nächsten Zeit noch angestellt werden sollen
durchaus verhetbar seiru da das hier ermittelte vorläufige Ergebnis als Maß-
stab und Anhaltspunkt dienen kann.

Diese Begrenzung hatte natürlich zur Folge, daß nur eine eingeschränkte

Anzahl ,n G"baud"n zur Verfügung stand. Die Priorität wurde bei dieser

Untersuchung in der Sicherheit der Daten festgesetzt.

Für jedes auszuwertende fahr wurden die ermittelten Werte tabellarisch aus

den Verkaufsfällen entsprechend zusammengekagen. (Bild 1)

2.3 Ergebnis

Insgesamt standen bei diesen Restriktiven ftir die Untersuchung in dem Zeit-
r"rr* tggf bis tggl nur 18 mit Ein- und Zweifamilienwohnhäusern bebaute

Objekte zur Verfügung.

Aus den zusammengestellten Einzelwerten wurde mit der aufgeftihrten For-
mel von M ö c k e I iterativ ftir die Jahre 1981bis 1984 der durchschnittliche Lie-

genschaftszinssatz errechnet (Bild z).
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Die Berechnungen erfolgten bis ztx 6. Iteration. Es kristallisierte sich jedoch

heraus , daß die Ergebnisse bereits nach dem zweiten Iterationsschritt derart
stabil waren, daß alle weiteren Schritte nur unwesentliche Veränderungen
nach sich zogen.

Zunächst wurden s ämtliche B erechnungen von Hand mit einem Taschenrech -

ner durchgeflihrt. Daß diese Methode einen sehr großen Aufwand bedeutete,
braucht hier wohl nicht weiter erwähnt zu werden. Daher bot es sich an, für
einen programmierbaren Rechner ein Berechnungsprogramm zu erstellen,

daß allen Anforderungen gerecht werden kann. Das Resultat dieser Überle-
gungen ist ein Programm ftir den Taschenrechner HP 4t CV, mit dessen Hilfe
der Liegenschafts zins ftir jedes Jahr extra und in seiner Gesamtsumme errech-
net werden kann (Anhang).

In der folgenden Tabelle (Bild 2) sind die Ergebnisse der Untersuchungen

^tsammenge 
faßt und graphisch dargestellt. Der Liegenschafts zins schwankt

zwisch en 2,5% im Iahre 1981,und 2,80/o im Iahre 1984. Im Mittel ergeben sich
2,625o/o.Das ist keine wesentliche Abweichung gegenüber den Ursprungswer-
ten.

Der in den Wertermittlungsrichtlinien (WertR) Anlage 4 festgelegte Wert liegt
bei dieser Objektgruppe bei 5o/o.

In dem Berechnungsbeispiel (Bild 3 und a) soll gezeigf,werdery inwieweit sich
die Ergebnisse mit den unterschiedlichen Zinssätzenvoneinander unterschei-
den. Als Kontrolle der errechneten Ertragswerte dient das parallel durchge-
frihrte Sachwerfuerfahren. Wie aus den Endwerten zu entnehmen ist, liegen
der errechnete Sachwert und der mit dem markhelevanten Liegensch aftszins
in Höhe von 30Ä errechnete Ertragswert relativ nahe beieinander.

Li e g e ns ch af t s zin s s at z : E in- un d Zw e if amili enw ohnh äus er

Verkoufsjohr 1981 1982 1983 1984 Bernerkungen

Liegenschof ts-
zins(%) 2,5 2,8 2,L 2.9 gemittelte Werte

Geböudeonzohl t, 5 L 5

-162s

Lieoensc hof ts-
zin§(%l

Epoche
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2,4

Während der vorangegangenen Erläuterungen zu diesem Problem und dem
entsprechenden Arbeitsablauf wurde angedeutet, daß nur eine relativ geringe
Datenmenge zur Verftigung stand. Trotzdieses geringen Umfanges an Mate-
rial wurden Ergebnisse erzielt,die eine gewisse Plausibilitat durchärr zulassen.
Dieser Teilerfolg ist dazuangetan, weitere Untersuchungen in einer noch wei-
terreichenden Form durchzuftihren. Das zunäch st erzielte Ergebnis ist als vor-
laufig zubetrachten und bedarf einer Festigung durch weitere Untersuchun-
gen und Berechnungen.

Auf jeden Fall hat sich bestäti gt, daß die in den WertR angegebenen Zinssätze
nicht den Teilmärkten gerecht werden und gezielte Untersuchungen zu markt-
relevanten Werten ftihren können.

Resümee

Der vorläufig errechnete Liegenschafts zins ist im Grundstücksmarktbericht
7984 der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ftir den Landkreis Weser-
marsch veröffentlicht worden. Außerdem wurde bei der Erstatfung von Ver-
kehrswertgutachten bereits mit diesem Liegenschafts zins operiert. Die dabei
erzielten Ergebnisse haben gezeigf, daß bei einer Gegenüberstellung der
Ertragswertberechnung und der der Marktlage angepaßten Sachwertberech-
nung die errechneten Verkehrswerte derart harmonieren, daß beim errechne-
ten Ertragswert keine Korrekturen zur Marktanpassung notwendig sind. Das
Sachwertverfahren erfordert hingegery wie das angeftihrte Beispielzeigt,stets
eine gezielte Anpassung an die marktrelevanten Verhältnisse.

Alles in allem hat die Untersuchung gezeigt, daß der investierte Aufwand
gerechtfertigt war und mit diesem vorläufigen Ergebnis bereits ein Erfolg vor-
liegt, der zu weiteren Untersuchungen in dieser Richtung Anstoß gibt.

Im übrigen wird in absehbarer Zeit das Programmsystem ,Automatisierte
Kaufpreissammlungu die Moglichkeit eröffnen, mit Hilfe von Personal-Com-
putern Liegenschafts zinssätze ausden eingegebenen Daten mitgeringem Auf-
wand abzuleiten.
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Ermittlung nach dsn Sachwertverfahren

Umbauter Ratm: L229 n'
Baujahr:1S4

Norma thenstel lurgskosten je Kubikneter einschl ießl ich Bauneberkosten

und Berücksichtigurg der Bauart und Aüsstattung 3S ütl/n, (massive

Bauweise, Zentralheizurg mit Wannwasserversorgungr sehoberp Aus-
stattung).

Net^bauwert

LZD n' n 3S ü,1/n, =

Gebäudezeitwert

Ver- und Entsorgungsleiturgen
(pauschaler Zeitwert)

AuBenanl agen (pauschaler Zeitwert)
und Carport

Bodemvert

Sachwert insgesamt

479.310 Dvl

479.310 tnl

+ 8.0m Dtyl

+ 25.000 ilr,l

+ 29.808 DU

il2.118 tM

Nach eirgehenden Untersuchungen wind a)t Zeit bei einem Ver.kauf

ein Kaufpreis erzielt, der zwischen W % und n % des errechneten
Sachnertes liegt. Im vorliegenden Fall ist ein Abschlag in Höhe

von LZ % argebracht und argefiessenr so daß sich folgende Verkehrs-
wertberechnurg ergibt :

Sachwert ilz.LLg D\l

-12% Marktanpassung 6s.os4 trvt
(aus Marktdaten)

Bild +
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Beschreiburg des Proqrammes für den HP 4L CV

Das Prograrnm emechnet den Liegenschaftszins eines Objektes, eines

ganzen Jahres und den durchschnittl ichen Liegenschaftszins mehrerer

Jahre in Abhärqigkeit der Eirgangsgnößen REINERTRAG, I(AUFPREIS, BO-

DEN}IERT UNd RESTNUTZUT!ffiDAUER.

Eiryabe des Programms:

Einschalten des Druckers in Schalterstellung fi{AN. Einschalten des

Rechners bei gleichzeitigem Drücken den Taste§ . In der Anzeige

ensclreint I,EMORY LOST nach lösen der Taste§ . Nochmaliges Drücken

den Taste§ . Rechner in USER Modus bringen und die Arnveisungen

xEQ,|mI.SIZE'[ÄIFml15oausführen.JetztkanndiePnogrammagnet-
kante eingelesen werden.

Ausführung des Programms :

1. Starten durch Drücken der Taste §lg.
2. In den Anzeige erscheint JAI{R.

Eirgfre des ersten Jahnes (Jahreszahl), für das der Liegen-

schaftszins berechnet werden sol 1.

3. Drücken der Taste .84,. Das Programm fähnt font und auf d€ill

Drucker wird REINERTRAG ausgedruckt. In der Anzeige erscheint

o.oooo

4. Einqabe des Reinentnaqes.

5. Drücken der Taste 8^. Auf dem Drucken erscheint KAUFPREIS.

6. Eir€abe des Kaufpreises.
7. Drücken der Taste Elg. Auf dem Drucker erscheint BODENWERT.

8. Eingabe des Bodenwertes.

9. Drücken den Taste E/S. Auf dem Drucker erscheint RESTNUTZD.

10. Eingabe der Restnutzdauer.

11. Drücken der Taste R/S.

Anhang
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L2.

13.

l_5.

16. END

Anhang
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L4.

Das Pnoqramm rechnet den ersten fterationsschritt. Den Went

wird ausqednuckt und in der Rechneranzeiqe enscheint WERTOK.

Den Dnucker qibt das Engebnis den Iteration aus.
Hier muB entschieden wenden, ob eine weitere Iteration dunch-
qefühnt oder den nächste Fall eirqeben nerden soll . Dazu ist
folqende Eingabe nötig :

o - El§ = eine weitere Iteration wird durclgefühnt (scnritt LZ)

1 - re = das Proqnamm fährt fort
In der Anzeige erscheint ENDE.

Hier m,lß entschieden nenden, ob die Eingabe den Objekte eines
Jahres beendet ist. Dabei bedeutet:

0 - EA = Eirgabe neiteren objekte für das Jahn (scrnitt 4)
L - R/S = das Pnogranm fährt fort. Der Dnucker gibt den Lie-

genschaftszins des Jahnes wie folgt aus:

Lieqenschaftsz

1S4. O0OO (tanneszahl )
2.78% (Zinss atz)

In der Anzeiqe erscheint wiedenum ENDE.

Hier ruß vorgegeben wenden, ob weitere Jahne in den Einqabe
folqen sol len oden ob der qesamte Lieqenschaftszins errechnet
wi nd . Dazu dienen fol qende E i rqaben :

O - E4§ = das Pnoqramn springt zurück zu Schritt 2. Rechner-
anzeige JAI{R. Die Eirgabe der neuen Jahneszahl
wird enrantet

1 - re = das Programm errechnet den durchschnittl ichen Liegen-
schaftszins aller eiryegebenen Jahne und gibt den

Wert über den Drucker aus.
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Beicpiel eines Ausdruclec mit feweilc zrvei Obiehen
aus den lahren 1983 nnd 1984
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Zrnr Genauigkeit und Zavedässigkeit bei
Aufnahmenetz- und Liegenschafts-Vermessungen
VonWilhelm Tegeler

1 Einleitung

Voraussetzung ftir ein koordinatenbezogenes Vermessungssygtem sind u.a.

sehr genaue und zuverlässige Koordinaten für die Lagefestpunkte und die an

dieseänzuschließenden Grenz- und Gebäudepunkte. Genauigkeit und Zuver-
lässigkeit werden in Sfufen in der Punktdatei der ALK nachgewiesen.

2 Genauigkeit

2,1 Genauigkeitskriterien

Bei der Beurteilung der Genauigkeit (besser: unsicherheit) von Lagepunkten

sind hier nur von Interesse (Augath 1980 und 1985):

2-7.L Punktbezogene lokale Genauigkeitsmaße

- Standardabweichung der Koordinaten s(K): s(R); s(H)

- Helmertsche Standardabweichung des Punktes: s'(P): s'(R) *'s'(H) (1)

2.L2 Funktionsgenauigkeit

- aus Koordinaten abgeleitete Skecken

- aus Koordinatenabgeleitete Richtungswinkel

- Abweichungen in Polygonzügen

2.2 Die Genauigkeit in Aufnahrnenetzen

2.2:1, Sicherheitswahrscheinlichkeit

Nach dem Niedersächsischen Festpunktfelderlaß Nr. 1.5.2.1 soll bei einer

Mehrzahl von Vermessungen die Hälfte der jeweils größten zulässigen Abwei-
chung nicht überschritten werden:
dies enkpricht - wie heute im Vermessungswesen üblich - einer Sicherheits-
wahrscheinlichkeit S :95,4o/o oder der doppelten durchschnittlichen Stan-

dardabweichung.
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2.2.2 Größte zulässige Abweichungen (gzA) der Meßwerte

- gzA zwischen Hin- und Rückmessung: ( 0,015 m
hierin ist auch die zusätzliche Unsicherheit bei Unterbrechungder Zwangszenhie-
rung enthalteu ansonsten brauchen in diesem Wert ja nur zufäilige abwe"ichungen
berücksichtigt-zu werden, da die systematischen Abweichungen (2.8. zyklisähe
Abweichung) ftir Hin- und Rückmessung gleich sind.

- gzA zwischen den red. Richtungen der einzelnen Sätze:
4,0 mgon bei 2 Vollsätzen,
6,4 mgon bei 3 Vollsätzen,
8,6 mgon bei 4 Vollsätzeo

Digitaltheodolite müssen eine Richfungsauflösung am Interpolator (nicht Display)
von mindestens 1 mgon besitzen.

2.2.3 Größte zulässige Abweichungen ftir Polygonzüge

sind auch bei Polygonzug-Ausgleichungen zweckmäßig um grobe Fehler auf-
zudecken und unter Umständen unzulässig große zufällige oder systematische
Abweichungen zu erkennen.

Genauigkeit des übergeordneten Netzes (3. und +. Ordnung)
- Standardabweichungen der Koordinaten im übergeordneten Netz:

0,007m
- Zentrierfehler über Punktmarken (2xlofung unter Umständen Siche-

rungsveimessung und Wiederherstellung): Q005 m
Standardabweichung (durchschnittlich) der Anschlußrichtung:
5(t)-0,015'elS(,AJE)
S (AJE): Länge der An-lAbschlußrichtung

2.2.4 Genauigkeit der AP-Bestimmung

Die Standardabweichung (aus der Netzausgleichung) der polygonomehisch
bestimmten AP-Koordinaten darf 0,016m nicht überschreiten. Die Punkfun-
sicherheit ist u.a. abhängig von der Genauigkeit der Meßwerte und von der
AP-Netzkonfiguration.

Umfangreiche AP-Netz-Ausgleichungen haben ergebery daß bei ausreichend
verknüpften Netzen (etwa auf jedem 4. Standpunkt) Standardabweichungen
s(K) von 0,005 bis Q008m zu erwarten sind.

Abschätzung der Standardabweichungen s fi.ir die Zugmitte (M) gleichseitig
gesheckter Polygonzüge:
7. Standardabweichung (ftir Zugmitte) in Zugrichtung (L):

s(L)" - s(S) ' (1*(n-5) O1)
n: Anzahl der Punkte; s(S): Standardabweichung der Shecke
Beispiel: s(S)- 7mm, S:100m, n:11:s(L)r:11mm

2. Standardabweichung (ftir Zugmitte) quer zur Zugrichtung (Q) (Gotthard
zN Lgss)

,(a),:# Wrhir n ungerade)

s(W): Standardabweichung des Brechungswinkels
S: Länge der Polygonseite
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11,

2,3

lF- o,+ 0,9 'I.,,4 2,0 2,0

Beispiel: s(W) :1mgon, S :100m,
n : 11: s(Q), : 1.,6 mm ' 2,6

D i e G enauigkeit der Li e gens chaft so erme s sungen

Der Entwurf der Nds. Verwaltungsvorschrift rliegenschaftsvermessung€n«
sieht folgende größte zulässige Abweichungen vor:

1) polare @messungen zuLagefestpunkten (L)

d(L) : yAR'+ AH': lP <O,Ozm (AR: Rroil- R,,,;. . .)

2) doppelt b,estimmte Koordinaten ftir Grenz- oder Gebäudepunkte (G)

d(Gj :@:lP<o,olm(aR:RI -R2;...) (4)

2.3.7 Die Genauigkeit polarer Anschlußvermessungen

Beim indirekten Polarverfahren (frei gewäihlter Standpunkt) ist mindestens an
drei Punkte(Lagefestpunkte und Sicherungspunkte(SiP)) anzuschließer! wenn
sie gleichmäßig verteilt sind. Die Koordinaten des Standpunktes werden mit
Hilfe einer Drei-Parameter-Transformation (ohne Maßstab) im Gauß-Krüger-
System berechnet. Bei nicht gleichmäßiger Verteilung - sicherlich die Regel -
muß aus Gründen der Zuverlässigkeit ein vierter Anschlußpunkt hinzuge-
nommen werden z.B. entsprechend Messungsanordnung III in Tabelle 1

bzw. : AP u.SiP - AP u. SiP. In Tabelle 1 sind die Koordinaten-Unsicherheiten
für die verschiedenen Messungsanordnungen zusammengestellt; Spalte 1 ent-
halt die Shecken L - Standpunkt - L.

2.3.2 Die Genauigkeit doppelt bestimmter Koordinaten

Nach 23 Nr.2) darf die resultierende Differenz ÄP zwischen Bestimmung 1

und 2 maximal o,oa m betragen. Daraus ergibt sich ftir das Mittel M nähe-
rungsweise eine durchschnittliche Standardabweichung:

5 (P") - O015 m; (5)

die entsprechende Nachbarschaftsunsicherheit zwischen Objektpunkten ist
etwa 0,02m.

Sofern für die Oblektpunktvermessung dieselben Anschlußpunkte verwendet werden,
ist die resultierende Differenz zwischen Bestimmung l und 2 nichtmit den Unsicherhei-
ten aus svstematischen Abweichungen (im allgemeinen) und denen der Anschluß-
punkb bdlastet.

(3)
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Koordinaten-Unsicherheiten frei gewählter Standpunkte

Standardabweichungen:

s (S): Strecken
s(Ri): Richtungen
-2,0 mgon: L Hs Ing-Theo

(m. num. Korr.)
-1,2 mgon: 1Hs Sek-Theo

(m. num. Korr.)
-0,8 mgon: 1VS Ing-Theo
s(R), s (H): Koordinaten

Messungsanordnu ngen

l""s A llll ^1.t, l'u tI 'Y I )rl*+^I ^ I ^''L I n

Strecken S

lml
s (S):

7mm
s (Ri):
2 mgon

s (Ri):
0,8mgon

7 mml
2 mgon

Tmml
0,8mgon

s (S):

7mm
s (Ri):
2 mgon

7 mml
2 mgon

7 mml
0,8mgor

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10

50- 50

70- 30

90- 10

100 - 100

200- 200

lmml lmml lmml lmml

s(H) s(R) s(R) s(H)/s(R) s(H)/s(R) s(H) s(R) s(H)/s(R) s(H)/s(R)

ohn

mit

4,9
g
4,9
g
4,9

a
4,9
g
4,9

§.

: Unsicl

-lnsicher
Koordinaten

T,'T,

Z
0,9

Z
0,4

Z
2,2

Z
4,4
I

rerheitr

heiten ir,

, Zentrierur,

0,5 
IZI0,4 I

0,2 I

0,9

Z
r,8

Z

:n in de

,, den At
I usw.): s(I

't 
,3

0

2,3

§.

3,8

Z

n Ansc

rcchlu$p,

)rs(H): o,

0,5 
I

'1,,0

1,,9

hlußpunkten;

wnkten

01. m.

3,4

a
3,2

a
r,0
2
3,5

0
3,5
6

0,8

1
0,7

I
0,3

I
'1,,6

1
i,r
6

'!,,7

t_

2,0

0
3,3

0

0,4

0,9

1,,7

Tabelle 1

Die rEinzelu-Standardabweichungen bei OP-Vermessungen von frei gewähl-
ten Standpunkten (fg StP) sind in Tabelle 2 zusammengestellt:

1. s(K) der AP: 5 - 7 mm
2.s(LotungJaP)' I- 2mm
(3.s(Sich.Verm.AP): 3- 5mm)
(a.s(Wiederherst.AP): 3- 5mm)
5.s(LotungtaP)' 7- 2mm
6. s(S u. Ri v. fgStP z. OP): 5 - 10 mm
7.s(LotungOP): 2- 4mm

Tabelle 2

Bei der einfachen Polaraufnahme können aus den Kontroll-Spannmaßen
keine Genauigkeitsmaße abgeleitet werdery da ein Börechnungsansatz fehlt
und die Spannmaße im aflgemeinen ungenauer sind.
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3,1

Zuverlässigkeit

Bei der Zuverlässigkeit unterscheidet man zwischen:
innerer Zuverlässigkeit: Kontrollierbarkeit der Meßwerte asfgrobe Fehler,

äußere r Zuverlässigkeit: Auswirkung grober Fehler auf das Auswerteer-
gebnis.

Für äi. Pruxis fehlt ein Zuverlässigkeitsbegr iftfur die Lage-ldentität der Punkt-

marken, das Zentrieren usw.

Es müssen also Vermessung und Auswertung auf ihre Zuverlässigkeit über-
prüft werden. Bei der Zuverlässigkeit der Auswertung ist der Umfang des auto-

matisierten Datenflusses zu berücksichtigen.

Grobe Fehler können unter bestimmten Voraussetzungen durch statistische

Tests aufgedeckt werden. Im folgenden wird unterstellt, daß nur ein grober Feh-

ler (GF) vorliegt.

N ormierte V erb e s s erung

Bei diesem Test wird die normierte Verbesserung

(6)

des Meßwertes MW, mit dem kritischen Wert KW verglichen (Förstner 1979).

v,: Verbesserung; s(MW,): Standardabw.a
r,: Redundanzanteil des MW, (MW,: l,)

r; : Q(v,v,) p,; [rJ : r: n-u

NV. - lv, Ir\v1 
s(Mw,)fr

barkeit grober Fehler

uGW:s(MW+ :vl(Nablal)
t,,

priori; KVV fur S : 95,4o/o: 2,0

(7)

(e)

Q(v,v,): Kofaktor der Verbesserung vi (rlokale Netzgeometrieu)
Ist die normierte Verbesserung größer als der kritische Wert, dann wird die

Größe des groben Fehlers GF abgeschätzt:

"r,:-+ (s)

3.2 Zuoerlässigkeit in Aufnahmenetzen

3.2.1, Innere Zuverlässigkeit

Die innere Zuverlässigkeit hat einen unteren Grenzwert uGW ftir die Erkenn-

Der Nichtzentralitätsparameter ö ist abhängig von der Sicherheitswahr-
scheinlichkeit S : 1- ot, der Testgüte y -- 1- § (Pelzer 1955) und r (Niemeier

1985: at: ö').

« ist die Wahrscheinlichkeit frir einen Fehlschluß r. Art (Ablehnung einer rich-
tigen Nullhypothese) oder die lrrtumswahrscheinlichkeit.

B-ist die Wahrscheinlichkeit frir einen Fehlschluß Z.Art (Annahme einer fal-

schen Nullhypothese).
« und B sollen möglichst klein gehalten werden (Höpcke 1930).

Praktikable Werte sind: cf,: 5o/o; §:200/o und damit ä:2,8 (Niemeier 1985,

5.192 (3 - 8S): r: L; @o:7,8).
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Tabelle 3: Redundqnzanteile und äufiere Zuoerlässigkeit in Polygonzügen
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Eine befriedigende Kontrollierbarkeit der Meßwerte erfordert Redundanzan-

teile r,> O,.f ; in Aufnahmenetzen sind Redundanzanteile r, - O1 aber nicht sel-

ten (siehe Tabelle 3).

Beispiel ftir (9): s(5): Q005 m; r,:0,2; uGW: 0,031m.

Die Vermessungen müssen so angelegt werden (Genauigkeit und Netzgeome_-

kie) daß ,"r*ritli"h" Fehler in dlr Größenordnung ab O,OA m auf jeden Fall

erkannt werden.

3.2.2 Außere Zuverlässigkeit

Der Arbeitskreis Liegenschaftskataster der Arbeitsgemeinschaft der Vermes-

sungsverwaltungen äer Länder der Bundesrepubhk Deutschland (Adv) hat

folgende Pararneter zur Beurteilung flächenhafter Ausgleichungen vor-

geschlagen:

1) Koordinatenänderung EP bei Weglassen eines Meßwertes:
EP,: GF, ' (1- rJ (10)

EP, ist der Betrag um den sich die Lage der Punkte ändert, wenn der sie ver-

bindende Meßwert MW, nicht in die Ausgleichung einbezogen wird.
Ist EP, größer als s(P) nach (t) so muß ein grober Fehler vermutet werden.

2) Max. Koordinatenverfälschung EF (max) . s(P) wegen nicht erkennbaren

groben Fehlers:

EF(max)'s(P)>ä

fii 0,'I., 0,3 0,5 0,7 0,9

\E s(P)

ö:2,8

(11)

(L2)

öf, 8,4 4,3 2,8 '1,8 0,9

Der Wert ist ein Maß frir die Güte der Koordinatenbestimmung.EF,(max) ' s(P)

ist der Betrag, um den die Koordinaten des Punktes P aufgrund eines nicht

mehr e.kenr'ttaren groben Fehlers maximal verfälscht werden können. Eine

nicht ausreichende Zuverlässigkeit EF laßt sich quasi durch eine höhere

Genauigkeit kompensieren und umgekehrt. EF ist u. a. von den Redun danz-

anteilen d.r Meßwerte, die die Punktlage bestimmen, abhängig.

Bei EF(max) . s(P):0,10m darf r, (Punkt) nicht kleiner als 0,3 sein.

Im Flannoverschen Netzausgleichungsprogramm HANNA" mit dem zukünf-
tig auch Aufnahmene tze ausgewertet werden sollen, werden u. a. berechnet
(siehe Anwenderhandbuch HANNA des NlVwA-Landesvermessuns-),

7. Innere Zuverlässigkeit:
die Redundan zen der Richtungen und Strecken,
die Nabla I ftir Richtungen und Strecken (entspricht (9)),

die normierten Verbesserungen der Richtungen und Strecken.

30s



2. AußereZuverlässigkeit:
- Zuverlässigkeit der Rechts- und Hochwerte,
- Netzzuverlässigkeit der Rechts- und Hochwerte und der punkte.

3.3 Zuoerlässigkeit oon Liegenschaftsoermessungefi

Die Meßwerte und Punktbestimmungen müssen zuverlässig (konholliert) sein.

Sie sind daher durch Doppelbestimmungen oder wirksame Spannmaße zu
kontrollieren.

i.3.1. Doppelte Polaraufnahme

Beim direkten Polarverfahren (vorgegebener Standpunkt) sind zunächst
Abriß und Sheckenvergleich, beim indirekten Polarverfahren die Restabwei-
chungen der Drei-Parameter-Transformation mit Hilfe der normierten Ver-
besserung (Nr.3.1) auf grobe Fehler zu überprüfen (s.a. Haase u.Lenzmann
1985).

Beispiel: Messungsanordnung III der Tabelle 1; 5:100-100; mit s(MW) : 7 mm und 2
mgon können Streckenfehler von O,OI7 m und Richtungsfehler von 0,010 gon
gerade noch aufgedeckf werden.

A_s

Messungsa

.,t)

'>l,t-
)
i

Ä

nordnungen

III I IV{t'a | +
'. it I It* I '--^/t, I ^-r
n"'L I n

R H R H R H

fil 0,3 - 0,6 0,4- 0,7 0,5 0,7 0,5 - 0,7 0,5 - 0,7

Tabelle 4: Redundanzanteile bei frei geutählten Stnndpunkten

Die Meßwerte und die unabhängigen Punktbestimmungen der Objektpunkte
werden durch die größten zulässigen Abweichungen kontrolliert.

3.3.2 Einfache Polaraufnahme

Die lagekonhollierenden Skecken (Spannmaße) müssen im zu konhollieren-
den Punkt unter 80 gon bis 120 gon aufeinanderheffen. Systematische Abwei-
chungen sind dabei auszuschließen.
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2.1

Einleitung

Die Niedersächsische Vermessungs- und Katasterverwaltung arbeitet seit

über drei Jahrzehnten mit hohem Personal- und Sachaufwand an der Herstel-
lung von insgesamt 12 227 Blättern der Deutschen Grundkarte 1 : 5000
(DGK5).

Die DGK 5 Grundriß (DGK 5 G) liegt inzwischen vollständig vor. Die DGK 5
als Normalausgabe mit Höhenliniendarstellung (DGK5N) ist zu 53 Prozent
fertiggestellt. Neben diesen beiden Standardausgaben umfaßt das Grundkar-
tenwerk die Sonderausgaben ,Bodenkarte 1 :5000 auf der Grundlage der
Boden schätzung (DGK 5 Bo),, und,Deutsche Grundkarte 1 : 5000 Luftbildplan
(DGK 5 L)u. Die z.Z.vorhandenen Blätter der DGK 5 Bo bzw.DGK 5 L decken

etwa 28 Prozentbzw. 25 Prozent der Landesfläche ab.

Die Deutsche Grundkarte 1 :5000 soll gleichermaßen Grundlage frir die Fort-
ftihrung der Topographischen Landeskartenwerke kleinerer Maßstäbe sein

und den Zwecken von Planung, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft die-
nen. Inwieweit die Karte in der Vergangenheit landesweit entsprechend dieser

Zweckbestimmung verwendet worden ist, laßt sich aufgrund von Beobach-
tungen und Erfahrungen zwar mehr oder weniger gut einsch ätzen. Aussage-

kräftig eZahlen über die Nu tzungder DGK 5 wurden jedoch erst ietztermittelt.

Zu diesem Zwecksind drei voneinander unabhängige Umfragen bzw. Erhe-

bungen durchgefrihrt und ausgewertet worden. Die hierbei gewonnenen
Erkenntnisse sollen einerseits eine ,Erfolgskontrolleu der bisherigen Aktivita-
ten ermoglichen, andererseits bieten sie Entscheidungshilfen bei der künftigen
Arbeit an dem Kartenwerk.

Im folgenden werden die verschiedenen Umfragen / Erhebungen und ihre

Ergebnisse vorgestellt.

Umfrage zur Nutzung der amtlichen topographischen Karten
in Niedersachsen

Allgemeines

Diese vom Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, Abteilung Landesver-

messun g fu, die AdV-Arbeitsgruppe ,Bereinigung der Musterblatteru durch-
gefuhrte und ausgewertete Umfrage (1) bezogsich nicht nur auf die Nutzung
ä"r DGK 5, sondern umfaßte die gesamte Maßstabsreihe 1:5000 bis
-1":7000 000 der topographischen Karten. Mit einem vierseitigen Fragebogen,

der hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben werden kann, wurden poten-
tielle Karten nutzer unter anderem nach den genutzten Kartenwerken und
-inhalten, dem Zweckund der Intensität der Nutzung sowie zur Kartengrafik
und -genauigkeit befragt. Insgesamt sind g4^1-Fragebögen verschickt worden,
davon 818 an Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechts ,62an Fir-
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2.2

men und 67 anVereine, ausgewählte Einzelpersonen usw .Zurückgegeben und
damit ausgewertet wurden 600 Fragebögen; davon entfiele n565 auf Kartenbe-
nutzer und 35 auf Nichtbenutzer.

Ergebnisse

Die Auswertung dieser Umfrage hat für die DGK 5 folgendes ergeben'

1) An diesem Kartenwerk sind 7S% aller Kartenbenutzer interessiert, es liegt
damit auf Rang Z (hinter der TK 25 mit SL%)der sieben Topographischen
Landeskartenwerke.

2) Die DGK 5 wird von 59o/o aller Kartenbenutzer als haufig oder ständig
genutztes Kartenwerkbezeichnet. Die in die Umfrage einbezogenen Son-
derausgaben DGK 5 Bo und DGK 5 L werden deutlich seltener genu tzt a\s
die Standardausgaben DGK 5 G und DGK 5 N.

3) Als wichtigste Verwendungszwecke haben sich herausgestellt:
Planung und / oder Entnahme geometrisch exakter Daten: 790/o (der
DGK S-Nutzer gaben dies an)
Kartengrundlage ftir die Darstellung von Arbeitsergebnissen: 650/o,

Orientierung (häuslich und / oder im Gelände): 60%.

4) Folgende Kartenelemente (-inhalte) sind von dpr, DGK S-Nutzern als ftir
ihre Aufgaben besonders wichtig angegeben worden:

Siedlungen 80%
Einzelhäuser 7Oo/o

Siedlungsflächen 24o/o

bauliche Nutzung 27o/o

Gebäudehöhen rz%
Bebauungsdichte rs%

VerkehrsTuege

Ausbau

Grenzen 67%
Gemeindegrenzen 520/o

Ortsteilgrenzen 47 %

Eigentumsgrenzen 460/o

Gelände
Höhenlinien
Höhenpunkte

Koordinaten
Geographische
Gauß-Krüger

Namen Ltsu), 67aÄ

wichtige Gebäude 4ro/o

Straßennamen 560Ä

58o/o

3S%

6-l,o/o

58o/o

380/o

36,/.,

1,4%

260/o

Verkehrsbedeutung 74o/o

Verwa ltungseinteilun g 3 7 o/o

Gewässer 57 o/o

Vegetation 440/o

forstw. Nutzung 360/o

landw. Nutzung 39o/o

sonstige Nutzung 36%

Nach dieser Tabelle dominiert die Nu tzungdes Grundrisses mit deutlichen
Schwerpunkten in den Bereichen Siedlungen (8oo/o), Grenzen (670/o), Ver-
kehrswege (55%o) und Gewässer (5 7%). Aber auch Höhenlinien (5So/o) und
Höhenpunkte (3So/o) werden von vielen DcK5-Nutzern benötigt.
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Den Inhalt der DGK Sbezeichnen 69o/oder Nutzer dieses Kartenwerks aus-

drücklich als ausreichend. Kritisiert werden von einigen fehlende Höhenli-
nien, Straßennamen, Hausnummern, Flurstücksnummerry Gemarkungs-
gr enzen und G renzen von Lands chaftss chutzgeb ieten.

Die Kartengrafik wird von rund ilOo/oder Benutzer als ,übersichtlich« und
»gut lesbaru bezeichnet; nur 2o/o beurteilt sie negativ.

Die Kartengenauigkeit wird ahnlich gut eingestuft. Auch hier äußern sich

nur 2o/o der Benutzer kritisch.

Erhebung zur Nutzung der DGK 5 durch die Vermes§ungs-
und Katasterbehörden (Eigennutzung)

Allgemeines

Diese Erhebung ist vom Niedersächsischen Minister des Innern veranl aßt,bei

sämtlichen Dienststellen der Niedersächsischen Vermessungs- und Kataster-

verwaltung durchgeftihrt und beim Niedersächsischen Landesverwaltungs-
amt, Abteilung Landesvermessung ausgewertet worden. Die Erfassung der

statistischen Daten erfolgte mit dem Erhebungsbogen der Anlage 1; die Aus-
wertung konnte bei dem geringen Um fangdes Fragenkatalogs und dem klei-
nen Kreis der Befragten manuell vorgenommen werden.

Ergebnisse, Nutzung für,,,

3.2.1 Fortfuhrung der Topographischen Landeskartenwerke

Da alle Fakten dieser Eigennutzung der DGK 5 hinreichend bekannt sind,

wurde im Rahmen der Erhebung kein weiteres statistisches Material gesam-

melt. An dieser Stelle nur die folgenden Anmerkungen:

Das Prinzipdieses Fortftihrungsverfahrens, alle topographischenVeränderun-
gen nur einmal in der DGK 5 zuerfassen und auf dieserBasis die Grundrisse
aller anderen Topographischen Landeskartenwerke im Sjährigen Turnu s zu

aktualisieren, hat sich voll bewährt. Der DGK 5-Grundriß wird hierbei - und
das laßt sich ohne weitere Untersuchung sagen - nicht nur sehr intensiv, son-

dern auch sehr effektiv genutzt. Das Kartenwerk ist als Grundkarte ftir diese

Arbeiten nicht mehr wegzudenken!

Im Geg ensatz zrrmDGK 5-Grundriß wird die DGK 5-Höhe frir Fortftihrungs-
zwecke bislang nicht genutzt.

5)

6)

3,1

3,2
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3.2.2 Kartengrundlage ftir thematische Darstellungen

Für die Erledigung fast aller Aufgaben der Vermessungs- und Katasterbehör-
den sind thematische Darstellungen in Karten unentbehrliche Hil6mittel. Die
gebrauchliihsten Nachweise dieser Art, bei denen der DGK5-Grundriß als
Kartengrundlage dient, sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

kartenmäßige
Nachweise auf
DGK S-Basis

bei...Ka-
tasterämtern
vorhanden

von...Katasterämtern
werden die Nachweise
vorgehalten

flächen- | nicht
deckend | fla.h"r,-

I deckend

fur ...oÄ
der Landes-
flache
vorhanden

Aufnahmepunkt-
Übersichten 52 42 10 83

Vermessungsriß-
übersichten 51 37 74 88

Kaufpreiskarten 45 33 T2 85

Bodenrichtwert
karten 50 3 47 26

Bei den Aufnahmepunkt- und Vermessungsriß-übersichten sowie den Kauf-
preiskarten wird die DGKS ausnahmslos im Originalmaßstab verwendet.
Dagegen werden die Bodenrichtwertkarten auch auf der Grundlage verklei-
nerter DGK5 im Maßstab 1:10000 hergestellt.

Der DGK S-Grundriß wird fur folgende weitere Nachweise mehr oder weniger
intensiv genutzt:

- Ubersichten über DV-,Rechenpakete* geodätischerBerechnungen (meist
1:5000).

- Ubersichten über Liegenschaftskarten (meist 1 :10 000).

- Übersichten über Arbeitsstände bei Liegenschaftsvermessungen aller Art
(1:5000 und t:tOOOO).

Es kann festgestellt werderu daß die DGK 5 als Kartengrundlage für thema-
tische Darstellungen umfassend und sehr intensiv genutzt wird.

3.2.3 Auskunftszwecke

Die Frage 3 des Erhebungsbogens (Anlage 1) »Nutzen Sie die DGKS in der
Auskunft Ihres Amtes?s, haben 1.1 der 52 Katasterämter Niedersachsens (inkl.
Außenstellen) verneint. Die 4'1, Katasterämter, bei denen die DGK5 ftir Aus-
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kunftszwecke genutzt wird, halten das Kartenwerk im Originalmaßstab vor

und zwar
29 Katasterämter als Transparente und
1,2 Katasterämter als Papierlichtpausen.

Darüber hinaus ist bei1 dieser Katasterämter die DGK 5 auch aufMikrofilm in

der Auskunft vorhanden (Tende nzi nrnehmendl).

zo Katasterämter, die DGK 5-Auskunftskarten vorhalten, bieten nur den

Grundriß an, auch wenn die pGK 5 N vorhanden ist. Bei den restlich en 2'1.

Amtern wird - so vorhanden - die DGK 5 N in der Auskunft verwendet. Die

Höhen sind dabei teilweise aufgerastert.

Die Erage,wie intensiv die DGK5 fur Auskunftszwecke genutzt wird, wurde

wie folgt beantwortet:
Bei 2 Amtern ist die Nu tzung sehr intensiv (10 und mehr Auskünfte pro

rugl
2sämter nutzendie DGKs häufig (zbis 9 Auskünfte pro Tag).

2 Auskünfte pro Trg).

Die rAuskünfteu bestehen überwiegend darin, daß sich die Kunden - aber auch

die Bediensteten in der Auskunft - anhand des DGK S-Grundrisses orientie-

ren. DGK s-Höhen werden hierbei nur wenig genutzt.

3.2.4 Sonstige Zwecke

Der Grundrißbzw. die Höhe der DGK 5 werden in derNiedersächsischenver-
messungs- und Katasterverwalfung ftir folgende s-onstige Zwecke genutzt (die

Reihenfälge der Aufzfilung ist ein grobes Maß ftir die Nutzungs-Intensität):

7) DGKS-Grundrils (Angaben hierzu kamen von allen befragten stellen!):

- Beilagen zu Vermessungsunterlagen (auch für andere Vermessungs-

stellen) als Orientierungshilfe, Entwurßunterlage usw.

- Kartengrundlage ftir Entrn'urßarbeiten in Lagefestpunktfeldern usw'

- Arbeitshilfe bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten.

- Hilfsmittel bei Entfernungsbescheinigungen.

Z) DGK S-Höhe (Angaben hierzu kamen nur von 3 befragten Stellen!):

Arbeitshilfe bei der Erstellung von Verkehrswertgutachten.
Entnahme von Höhenangaben frir Berechnungen mit Tachymeterpro-

8ramm.

Die DGK 5 Bo und DGK 5 L werden verwaltungsintern so gut wie nicht

genutzt.
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4,7

4.2

Erhebung zur Nutzung der DGK 5 durch Andere (Fremdnutzung)

Allgemeines

Auch diese statistische Erhebung wurde vom Niedersächsischen Minister des
Innern veranlaßt. Sie ist bei den Katasterämtern durchgeftihrt und von den
Abteilungen Landesvermessung und Statistik des Niedeisächsischen Landes-
verwaltungsamtes ausgewertet worden.

Die Erfassulg der statistischen Daten mit dem Erhebungsbogen der Anlage 2
dauerte ein halbes Jahr. Für jeden DGK s-Antr agwar in der Rägel ein besond"-
rer Erhebungsbogen auszufüllen. Bei gleichartigen, sich ständig wiederholen-
den Anträgen, z.B. auf DGK S-Beilagen zuLageplänen ftir Bauanträge, konn-
ten stattdessen Strichlisten geführt werden. Soweit die Anträge nicht äusreich-
ten, um die Erhebungsbogen vollständi g auszuftillen, waren die fehlenden
Angaben beim Anhagsteller zu erkagen. Für die Katasterämter war die Erhe-
bung eine nicht unerhebliche zusätzliche Belastung.

Um die umfangreichen Datenmengen bewältigen und alle Möglichkeiten der
Datenanalyse ausschlRfen zu können, erfolgte die Auswertung der Erhebung
hauptsachlich mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung.-Di.re Arbeiten
hat - nach entsprechender Datenaufbereitung durch die abteilung Landes-
vermessung dankenswerterweise die Abteilung Statistik mit dem Pro-
gr-ammsystem ,SPSS* (rStatistical Package for the Social Sciences«) durchge-
ftihrt. Mit diesem Programmpaket, das ursprünglich von Soziologen zLtrAna-
lyse sozialwissenschaftlicher Daten konzipiert worden ist, können heute auch
Umfragen, Untersuchungsreihen usw. aus anderen wissenschaftlichen Berei-
chen sowie aus Wirtschaft und Verwaltung ausgewertet werden.

Neben der automatischen Datenverarbeitung wurden auch grafische Metho-
den bei der Auswertung angewendet.

Ergebnisse

4.2.1. Zahl der Anhäge und abgegebenen DGK 5

während des halbjahrigen Erfassungszeihaumes wurden insgesamt 5344
DGK s-Anträge bearbeitet Die kleinste Antragsmenge bei einemKatasteramt
behug 18, die größte 545; im Durchschnittwaren pro Amtrund tOO Anträge zu
bearbeiten.

Ein-Antrag umfaßte durchschnittlich 6 DGK5 (Maximum: S38l). Insgesamt
sind 29 798 DGK 5 in opaker und transparenter Form abgegeben *ord"n. In
dieser Zahlsind allerdings opake Mehrfachausfertigungenvon DGK 5 ein und
desselben Antrages nicht enthalten. Rechnet man diese hinzu,kommt man auf
rund 31000 abgegebene DGK 5.
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4.2.2 Einnahmen; Ermäßigungen nach Vervielfältigungserlaß

Im Erfassungszeikaum sind insgesamt 626 O5O DM ftir DGK 5 eingenommen

wordery davon entfallen auf:

1) Verkauf von opaken Einzelblättern
2) Abgabe von Transparenten

3) Vertrieb von Sonderkarten

181 392 DM (Verkaufserlös)
1245s4 DM (techn. Entgelt)
783 482 DM (Nutzungsentgelt)
57 622 DM (Verkaufserlös)

4) Zuschüsse zur DGK 5 N-Herstellung 85 Oo0 DM (Zuschüsse)

In dem Behag zu 1) sind enthalten für den Verkauf von
DGKSBo:2797DI|l
DGKSL: 2383DM.

Eür 3 der 592Anhäge auf Abgabe von Transparenten (siehe Nr. 4.2.6.2) ist das

Nutzungsentgelt gemäß Nr. 4.1 des vervielfältigungserlasses ermäßigt wor-
den. In 126 fallun (- ZS oZ aller Ankäge auf Abgabe von Transparenten) wurde
kein Nutzungsentgelt erhoben. von diesen Ankägen waren 117 von Landesbe-

hörden zur frftillung eigener Aufgaberl 18 zur Erfüllung von,Aufgaben des

übertragenen Wirkungskreises* und 11 für wissenschaftliche Abhandlungen
u.ä. gestellt worden.

4.2.3 Nutzungshäufigkeit pro DGK5

Die Feststellung wie haufig iede einzelne DGK 5 verlangt (und damit genutzt)

worden ist, ließ sich ohne weiteres anhand der erfaßten Blattnummern (Nr.2

des Erhebungsbogens) keffen. Darüber hinaus sind alle Grundkarten nach-

häglich mit Hilfe äer Topographischen ubersichtskarte 1:200000 nach dem
jeweils auf der einzelnen DGK 5 vorherrschenden Landschafts§p ,ortslageu,

,Ortsrandlageu oder ,Fel4 Wald, Wiese usw.u unterschieden worden. Das

Ergebnis ist in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

Nutzungs-
haufigkeit

Pro DGK 5

Ortslage
DGK 5 in

Orts-
randlage

Feld, Wald,
Wiese usw.

Summe Yo

0 mal
7- 3 mal
4- 10 mal
über 10 mal

369
1,478

970
-1,40

240
896
388

28

2048
4699
9s6

15

26s7
707 3

2374
-1,83

21,,7

57,8
19,o

L,5

Summe 2957 '1,552 77'1,8 '1.2 227 100,0

Die Tatsache, daß während der rMomentaufnahme« des relativ kurzen Erfas-

sungszeitraumes 78,3o/o (l) der DGK 5 Niedersachsens mindestens einmal

genitzt und nur 2'1,,7% nicht verlangt wurden, bestätigt eindrucksvoll - zumin-
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dest ftir den Grundriß - das DGK S-Herstellungsziel,Flächendeckung*. Dieser
hohe Nutzungsgrad wird hauptsächlich dadurch erreicht, daß igo/o aller
genutzten DGK 5 in ,Feld, Wal{ Wiese usw.. liegen, ftir die flächenmäßig größ-
ten Landschafts§pen Niedersachsens also eine unerwartet starke Nachhage
nach Grundkartän besteht. Große und größte Nutzungshäufigkeiten pio
DGK 5 (4 bis über 10 mal) finden sich erwartungsgemäß überwie§end in den
beiden Landschaftstypen »Ortslage / Ortsrandlage*.

4.2.4 Nutzer der DGK5; Nutzungsbereiche

Die Ergebnisse zu diesen Fragenkomplexen (Nrn.3 und 4.1 des Erhebungsbo-
gens) sind in den beiden folgenden Tabellen dargestellt. Als Parameter ftir
diese Untersuchung wurde die Anzahl der abgegebenen DGKS (ohne Mehr-
fachausfertigungerl siehe Nr. 4.2.1) gewählt.

Nutzer der DGK s Häufigkeit
Anzahl der DGK 5 | U,

1. Privatpersonen
2. Firmen
3. Bundesbehörden
4. Landesbehörden
5. Landkreise
6. Gemeinden
7. Körperschaften
8. Sonstige

61,93

4844
1957
2364
8244
4776
7640
396

20,7
-J.,6,3

6,5
7,9

27,7
74,0

5,5

7,4

Summe 29 798 100,0

Nutzungsbereiche Häufigkeit
Anzahl der DGK 5 | %

1. Planung
2. Nachweise, z.B. Leitungspläne
3. amtliche Bekanntmachungen
4. Sonderausgaben
5. Wissenschaft, Ausbildung
6. Orientierung
7 . Beilagen zu Lageplänen usw.
8. Kombinationen von 1. - 7., sonstige

7866
4023
778
328

7967
4440
8970
2086

26,4
L3,5

0,6
7,1

6,6
-1,4,9

29,g
7,0

Summe 29 798 100,0

Nach der Tabell e »Nutzer der DGK5« wird die Deutsche Grundkarte überwie-
gend (67,6%) vonBehorden aller Art und anderen Körperschaften des öffentli-
chen Rechts genutzt. Innerhalb dieser Gruppe sind die Landkreise und
Gemeinden mit einem Anteil von 47,7% amstärksten verheten. Aber auch von
Privaten (inkl. Firmen) wird die DGK 5 sehr haufig verlangt (37%o).

a)

b)
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Die Tabelle »Nutzungsbereiche< ist gegenriber dem Erhebungsbogen um die bei-

den Bereiche »Orientierung* und ,Beilagen zu Lageplänen für Bauankägeu

(hierunter yyurden auch Beilagen ftir Verkehrswertgutachten erfaßt) erweitert

worden. Danach wird die pcrs am meisten in den Bereichen ,Planen und

Bauen* (56,3 %, Nrn. 1* 7 der Tabelle) genutzt. Es folgen mit Abstand die Nut-
zungsbereiche ,Orientieru ngu (L4,90/o), rNachweise . . .u (lj,5o/o) sowie 'Wissen-
schaft und Ausbildungu (6,6Yo).

Die Untersuchung welche Nutzer die DGK5 wie häufig in den wichtigsten
Nutzungsbereichen verwendery ergab für den Bereich

- planing: Landkreise, Gemeinden und Körperschaften sind als Nutzer mit
zusammen etwa 40o/o ebenso oft verketen wie Private (inkl. Firmen). Bun-

des- und Landesbehörden fallen dagegen mit jeweils ca.Loo/o stark ab'

- Beilagen zuLageplönen usw.:Hier sind erwartungsgemäß die Landkreise und

Gemeinden mit über 90% fast alleinige Nutzer der DGK5.

- orientieruzg; Hauptnutzersind Private (52 %)und Firmen(2070). Die anderen

Nutzer verwenden die DGK5 deutlich weniger.

- Nachweise: Für diesen Zweck wird die DGKs sehr stark von Firmen (ca.

3 O %) - überwiegend von VerJEntsorgungsunternehmen z. B. ftr Leitungs-

pläne - genutzt. Bei den anderen sechs Nutzern werden gleich häufig (je ca.

8bis12oÄ) Nachweise auf DGKS-Basis geftihrt.

4.2.5 Nutzung der DGK5lnhalte und -Ausgaben

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die Auswerteergebnisse zu den Fra-

gen Nrn. a.2 ind 5 des Erhebungsbogens. Auch hier wurde der Parameter

,Anzahl der abgegebenen DGK5u verwendet.

Nutzung des DGK s-Inhalts Häufigkeit
Anzahl der DGK 5 | %

1. nur Grundriß
2. nur Höhe
3. Bodenschätzung
4. Grundriß und Höhe

22 479
27

373
6925

7 5,4
0,7
-L,3

23,2

Summe 29 798 100,0

Nutzung der DGK S-Ausgaben Häufigkeit
Anzahl der DGK 5 | V,

1. DGK5N
2. DGK 5 G, obwohl DGK 5 N vorliegt
3. DGK5G
4.DGKsL
5. DGK 5 Bo
6. Bearbeitungsstufen

6987
5008

77 074
397
373

1,9

23,4
'1,6,8

57,7
1,3
-1,,3

0,7

Summe 29 798 100,0

a)

b)
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Die Interpretation der Auswerteergebnisse wird frir die vier DGK S-lnhalte
,Grundrißu, rHöheu, rBodenschätzungu und rluftbildplanu getrennt vor-
genommen. Im einzelnen ergibt sich ftir den t die

1) Grundriß: Etwa drei Viertel aller DGK 5 sind ftir die ausschließliche Nut-
zungdes Grundrisses abgegeben worden (Tabelle a) Nr. 7.;Tabelle b) Nr.
z.+Nr. 3.). Dieser DGK S-lnhalt wird von allen Nutzern und in allen Nut-
zungsbereichen mit weitem Abstand vor den anderen Inhalten am haufig-
sten und intensivsten genutzt.

2) Höhe: Die Nutzung der Höhe spiegelt sich in der Abgabe der rund Tooo
DGK 5 N-Exemplare (rund n% aller abgegebenen DGK 5) wieder
(Tabelle a) Nr. 4.; Tabelle b) Nr. 1.). Die se Zahl steht allerdings nichtfür eine
ausschließlich ebzw.überwiegende Nutzung der DGK s-Höhe. Sie enthält
auch eine gewisse Anzahl von Fällen reiner Grundriß-Nutzung, was sich
aus der Praxis mancher Katasterämter ergibt, dem Kunden automatisch die
DGK 5 N (2.8. als Druck) zu verkaufen, wenn diese Ausgabe vorliegt. Vor
einer endgültigen Wertung der Höhen-Nutzung die gegenüber der Grund-
riß-Nu tzungrein zahlenmäßig deutlich abfallt, ist folgendes zubedenken,

o Die DGK 5 N ist erst zttr Halfte fertiggestellt. Ihre Verkau fszahlen - und
darauf basieren die Nutzungsdaten mußten daher deutlich unter
denen der DGK 5 G liegen.

o Es liegt in der ,Natur« geodätischer Höhendarstellungen , daßsie weni-
ger von der ,Masseu der Kartennutzer als vielmehr von einem kleinen
Kreis technisch I wissenschaftlich orientierter Anwender echt genutzt
werden. Dementsprechend mußten sich ftir die DGK s-Höhe niedri-
gere Verkau fszahlen ergeben.

So gesehen ist eine Nutzungsquote von rund 2oo/o ftir die DGK s-Höhe als
angemessen zu bezeichnen.

Wenn die Hohe gen utzt wird,,dann hauptsachlich in den Nutzungsberei-
chen ,Planen und Bauen«. Hier wird sie bekanntermaßen ftir technische
S peziala ufgab en des Verkeh rsb a us, der Wa s s erwirts ch a ft, der Agra rstruk-
turverwaltung usw. benötigt und sehr intensiv genu tzt.Die Gruppe dieser
,lntensiv-Nut zer<< zahlt ftir eine beschleunigte Herstellung der DGK 5-
Höhe sehr haufig bedeutende Zuschüsse.

3) Bodenschätzung: Von der DGK5Bo sind im Erfassungs zeitraum nur 373
Exemplare (7,3Y0 aller DGK 5) verkauft worden. Dieses Ergebnis deckt sich
mit Verkau fsziffern, die der Verfasser in (2) ermittelt hat: Danach wird von
einer vorhandenen Bodenkarte etwa alle ftinf Jahre ein Kartendruck ver-
kauft! Die DGK 5 Bo wird hauptsachlich vom Niedersächsischen Landes-
amt ftir Bodenforschung und von Behorden / Einrichtungen des land- und
forstwirtschaftlichen Bereichs genutzt.
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4) Luftbildplan: Die im Erfassungs zeitraum verkauften 397 Exemplare ('l',3%

aller abgegebenen DGK 5)waren Lichtpausen von vorhandenen, z.T.älte-
ren DGK 5 L. Neben dem Verkauf aus vorhandenen Beständen werden auf
Antrag jahrlich etwa 30 bis aoLuftbildpläne neu hergestellt. Da die Antrag-
steller (z.B . S traßenb a uverwaltun& Deuts che B undesb ahn, Agrarstruktur-
verwaltung) in diesen Fällen die Herstellungskosten zu tragen haben, läßt
sich eine intensive Nutzungvermuten.

4.2.6 Abgabeform der DGKS (Nrn. 6 und 7 des Erhebungsbogens)

4.2-6:t Opake Exemplare (Nr.6)

88,9o/o aller DGK5 wurden in opaken Exemplaren abgegeber; davon rund
130/o als Drucke,
74o/o als Papierlichtpausen und
73o/o als Bürokopien.

Daß nur relativ wenig Drucke verkieben wurden war zu erwarterl da sie nur
nach der Erst- bzw. Neuherstellung der DGK 5 N in begrenzter Auflage vorlie-
gen. Die DGK 5 wird daher überwiegend als Papierlichtpause und nur in gerin-
gem Umfang als Bürokopie abgegeben

4.2.6.2 Transparente Exemplare (Nr. 7)

7!10/o allerDGKS (:SgzAnkäge)sind als Transparente abgegeben und über-
wiegend fti'r Planungszwecke (rund sa%) verwendet worden.

Es wurde fast ausschließlich der Maßstabt:sooo Qq,97ol) und nur in Einzelfäl-
len ein anderer Maßstab (1 : 10 000: 3,90/o; sonstige:1+20/o) verlangt

ln95,4o/o aller Fälle hatte der Antragsteller bis zu 100 Vervielfältigungen bean-
tragt;nur 4,4o/oder transparenten DGK 5 sollten 101bis 999 mal und O,2o/oüber

1000 mal vervielfältigt werden.

79,9o/o der Transparente wurden als ganze Einzelblätter, 6,50/o als Ausschnitte
aus Einzelblättern und 13,60/o als Zusammenftigungen abgegeben.

5 Zusammenfassung

Nach der statistischen Auswerfung der Umfrage bzw. Erhebungen liegt der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwalfung erstmalig umfas-
sendes Datenmaterial über die Nutzung der DGK.5 vor. Die wichtigsten
Ergebnisse werden mit diesem Autsatzveröffentlicht. Weitere Ergebnisse lie-
gen im Niedersächsischen Landesverwalfungsamt, Abt. Landesvermessung
vor. Zusätzliche Auswertungen der ,Erhebung zur Nutzung der DGK 5 durch
Andere" können bei Bedarf durchgefi.ihrt werden.
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Der DGK S-Grundril3 wird erwartungsgemäß am häufigsten und intensivsten
genutzt und nachweislich flächendeckend benötigt. Die Grundkarte deckt
hinsichtlich Maßstab, Karteninhalt und -qualität den Bedarf eines großen Nut-
zerkreises ab und wird ihrem vornehmlichen Zweck als Wirtschafts- und Pla-
nungskarte voll gerecht. Darüber hinaus ist die DGK 5 G ein immens wichtiges
Hilfsmittel ftir die Fortftihrung der Topographischen Landeskartenwerke und
bei der Erledigung vieler anderer Aufgaben der Niedersächsischen Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung.

Diese Ergebnisse der als ,Erfolgskontrolleu anzusehenden statistischen Unter-
suchungen rechtfertigen einerseits nachkäglich den in den vergangenen Jahr-
zehnten in die OGK 5 investierten Herstellungs- und Fortftihrungsaufwand.
Andererseits verpflichten sie die Niedersächsische Vermessungs- und Kata-
sterverwalfung den Gebrauchswert der Karte nicht nur zu erhalten, sondern
auch zuverbessern. Diese Verpflichtung laßt sich langfristig nur dann optimal
erftillen, wenn fortschrittliche Bearbeitunsgstechniken - z.B. Negatiwerfah-
ren, DV-ge stützte Grundrißbearbeifung - eingesetzt werden.

Die Nutzung der DGK S-Htihe rnuß nach dieser Untersuchung differe nziert
betrachtet werden.

Für die Fortftihrung der Topographischen Landeskartenwerke wird die
DGK s-Höhe bislang nicht genutzt. Mit zunehmender Flächendeckung durch
die DGK 5 N sollten aber deren Höheninformationen ktinftig ftir eine notwen-
dige Erneuerung der TK 25-Höhen usw. verwendet werden.

Die ,Umfra ge zur Nutzung der amtlichen topographischen Karten in Nieder-
sachsenu hat ergeben, daß 6Lo/o der befragten Kartennutzer die DGKS-Höhe
bei der Erftillung ihrer Aufgaben benötigen.Eine so hervorragende Nutzungs-
quote wird zwar durch die ,Erhebun gzur Nutzung der DGK 5 durch Andereu
aus den unter Nr. 4.2.5 genannten Gründen nicht bestätigt, die Höhen-Nut-
zunglaßt sich aber auch hiernach durchaus als zufriedenstellend bezeichnen.
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß bestimmte Anwender die Hohe
sehr intensiv nutzen und ftir ihre Herstellung haufig hohe Zuschüssebezahlen,
kann man insgesamt feststellen: Der Aufwand ftir die DGK 5 N-Produktion
steht im großen und ganzenin einem gesunden Verhältnis zu ihrem volkswirt-
schaftlichen Nutzen.

Es sollte daher weiterhin das Ziel verfolgt werdery die DGK 5 N flächendek-
kend herzustellen. Dabei sind die lahrlichen Herstellungsprogramme - wie bis-
her - bedarfsorientiert aufzustellen.

Die kürzlich gehoffene Entscheiddng die DGK s-Höhen inNiedersachsen nur
noch mit dem Topographischen System (TOPSY) zubearbeiten, dabei digitale
Gelandemodelle (DGM) zu erzeugen und in einer Datenbank abzuspeichern,
hat sich als richtig erwiesen. Mehr und mehr Nutzer - insbesondere aus den
Bereichen Wasserwirtschaft (3) Ingenieurbau,Bodenkunde, Geophysik u. a. -
verwenden nämlich ftir ihre Aufgaben das DGM statt der Höhenlinie. Die
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zunehmende Nachfrage dieser Anwender nach digitalen Höhendaten lassen

es erforderlich erscheinen, aus den bereits vorhandenen DGK s-Höhenlinien
in absehbarer Zelt DGM abzuleiten.

Für eine Bewertung der DGK S-Bo-Nutzung dürfen - wie bei der DGK 5-N-
Nutzung Verkaufszahlen nicht der alleinige Maßstab sein. Auch die

DGK 5 Bo - die relativ wenig verkauft wird - wird inspeziellen Bereichen sehr

intensiv genu tzt.Eszeichnet sich ab, daßdie Bodenkarte 1 : 5000 an Bedeutung
gewinnen wird, wenn die politische Vorstellung nrr Aufstellung eines Boden-
schutzprograrnmes realisiert werden sollte.

Die statistische Auswertung der Umfra ge bzw. Erhebungen hat ztrm einen

gezeigt, daßdle DGK 5 weitgehend bekannt ist und entsprechend gut genutzt
wird. Zum anderen ist deutlich geworden, daß der Bekanntheits- und Nut-
zungsgrad der Karte - zumindest in Teilbereichen - noch gesteigert werden
kann. Im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, Abt. Landesvermessung

wird daher z.Z.ausftihrliches Informationsmaterial erarbeitet, mit dem poten-
tielle Karten nutzer über die Karteninhalte der einzelnen DGK 5-Ausgaben und
deren vielfältige Verwendungsmoglichkeiten informiert werden sollen.
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Anlage 1

ERHEBUNG§8OGEN

ItEfgennutzung der DGK 5 für Zurecke der Vermessungs- und Katasterb.ehördentl

l1

t] Zutreff,endes bltte ankreuzen t

@

Q, f"tagteramt: ..... o......... r." t.'.

ülelche kartenmäßigen Nachwelse

Iage ,der DGK !? Welche tt{aßsttibe

Fläche fhres Amtsbezirks decken

tr
n
u
D
u

führen Sie in Ihrem Amtsbezirk auf 4e{_,9rul9-
haben diese Nachweise und wieviel Prozent der

'i

sie schätzungsweise ab?

AP-(PP-) uberslchten; Maßetab I ! ..........; zu .....o % vorhanden.

VermRlß-Uberslchten; Maßstab 1 3 .........o i :zu...... % vorhanden.

Kaufprelskarten; Maßstab 1 r .......... i 2u...... ?6 vorhanden.

3stab 1 : .......o..! zu ..o... % vorhanden,

Sonstlge . o . . a . a .. . . a . . . . . .. . a ... . . . . . . . . a . ... . . . . . ... . . . . . .. . . . . o . .

O Nutzen Sie die DGK 5 in der Auskunft Ihres Amtes?

tr
D

Nein

Die DGK 5 wlrd ln der

n im Originalmaßstab

t] auf Mikrofilm

f] nur Grundriß

t] mit Höhenlinien

Auskunft vorgehalten

tr a1s Transparent

o

n als Paplerlichtpause

t] Höhenlinlen gerastert

Wie lntenslv wlrd dle DGK 5 für Auskunftszwecke genutzt?

tr sehr häufig ( 1O und mehr Auskiinfte pro Tag )

n häuftg Q bis g Auskilnfte pro Tag)

t] wenlg (weniger als 2 Ausktinfte pro Tag)

Bitte beschrelben Sie ln Stichruorten, wle der DGK S-Grundriß und

DGK S-Höhe außerdem verwaltungslntern genutzt werden.

dle
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Anlage 2

. Anlage zum HdErl- d. Mlvom

Efhebun§§bggen 12'.e-1e83- 56'23211t8-

' ,,|\lutzung der Deüts'hsfi GttmUkarte I : 5OOO"

f Zutreffendes bitte ankreuzen!
ggf. mehrere Möglichkeiten

1 Katasteramt:

3 Nutzer

f Privatpersonen

flFirmen
fl Bundesbehörden

f, Landesbehörden

4 Nutzung
4.1 Nutzungsbereiche

I elapung

f] Führung von Nachweisen, z. B. Leitungsp!äne

I nmtliche Bekanntmachungen

2 Blattnummer(n) der beantragten DGK 5:

Landkreise
Gemeinden
andere Körperschaften des öffentlichen Rechts

Sondera usga ben,,z, B. O rtspläne, Wa nderkarten

Wissenschaft und Ausbildung

T
T
T
T

u
f
tr

4.2 Nutzung der lnhalte der DGK 5 (Differenzierong zu 4,11
(Welche der folgenden lnhalte der DGK 5 werden wie und woliir genutzt? - (Bitte stichwortartig erläuternl)

flGrundriß Erläuterungen:

I Horre

I Bodenschätzungtr--

5 Ausgabctomr Bsrbaitungrstuir dor abgogobanan DOK 5 0 AbgEbo von NichttEnspsrstfi (Anahll

flDGKsN flDGKsL EDruck( ) trBürokopio( )

EDGK5Gobwohl EDGKSBo . ELichlpau$( ) tr- ---,,------
DGK 5 N vorliegt

fl DGK 5G E Bearb€itungsstufe

7 Abgabe von Transparenten
7.1 Maßstab

X t: sooo

L_l 1 :10000

flt,

7.2AnzahldervorgesehenenVervielfältig!ngen 7.3 Angaben zum Format

I Einzelbtatt

E ocrS -Ausschnitt
aus einem Einzelblatt

[.] Zusammenfitgung

f Kartenbild
(Fläche in cm2):

I Eißuhmen

flrechni*häsEntsert(n.Reprcrichrrinien): DM 
":;f#'""JTXr::i"ilis,.sono"ou.suo*,"-3ilf]Nutzungsentgett (n.Vervielfältigungserlaß): DM I

-DM9 Ermäßtigung des Nutzungsentgeltes nach Nr.4 des Vervielfältigungserlasses

E uts too

I tot uis

! ttr.-

1O Bemerkungen:

f RdErr. d. MLv. t4.to. r9B2 (Nds. MBt. s. 2o12t
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Die Deutsche Grundkarte (DGKS)
als Hilfsmittel
im Rettungsdienst einer Kommunalverwaltung
Von]oachim Traumann

Einleitung

Als Ergänzung zu denBeikägen im Schwerpunktheft rDeutsche Grundkarte
1:5000u (Nachrichten der Vermessungs- und Katasterverwaltung JlS2) wird
hiermit eine weitere Nutzungsmöglichkeit der DGK 5 aufgezeigt.

Die Verwendung der DGK 5 in den Bereichen der Bauordnung, Bauverwal-
ty.g. des Natur- und Landschaftsschutzes und der Grundstücksverwaltung
der kommunalen Verwaltungen ist heute selbstverstandlich geworden. Diä
Möglichkeiten der Verwendung der DGK 5 sind zwar in der Regel nicht ganz
ausgeschopft, die DGK 5 wird aber zumindest als Hilfsrnittel benutzt.

Die im folgenden Aufsatz aufgezeigte Anwendungsmöglichkeit der DGK5
könnte jedoch nicht überall gängige Praxis sein, und ist als Anregung gedacht.

Einsatzhilfe für die Rettungsleitstelle

Die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) des Landkreises Helmstedt ist als
Leitstelle ftir den Einsatz des Kranken-bzw. Unfallrettungsdienstes und auch
fr,ir die Alarmierung der Feuerwehren verantwortlich.

Hier lauft auch der Notruf II2 auf.

Diese vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe ftihrt zwangslaufig zu der
Notwendigkeit, eine technisch hochwertige und vielseitige Ausstattung ftir
den Arbeit splatz rleitstelle« vorzuhalten.

Während ein Brand oder ein Unfall in der Regel schon aus größerer Entfernung
erkennbar ist, trifft dies insbesondere bei der Alarmierung im Krankentrans-
portwesen nicht zu. Die bei der Alarmierung angegebene Adresse ist in der
Ortlichkeit oft nur schwer zuhnden. Befragen von Passanten ist in den Dörfern
bereits tagsüber schwierig, bei Nacht haufig unmoglich. In jedem Fall bedeutet
das eine - manchmal entscheidend e - Zeitverzögerung.

Um diese Probleme möglichst ztr reduzieren, kann bereits während des
Gesprächs mit dem Anrufer anhand eines Orientierungsplanes (: genauer
Karte) der Alarmierende rur Ortlichkeit näher befragt werden.
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DGK 5 auf Mikrofilm

Für die Einsatzleitstelle des Landkreises Helmstedt war zwangslaufig die

Beschaffu.g einer Orientierungshilfe hochaktuell geworden.

Die große Verantwortung ftir jeden Alarmierungsfall ließ nicht ztr, atrch nur

kleinste vermeidbar e Y erzögerungen hinzunehmen.

Es wurden folgende Vorgaben an das System gestellt:

I. Der Zugriffzu den entsprechenden Informationen sollte sehr schnell mög-

lich sein.

2. Der Platzbedarfdurfte eine gewisse Größenordnung nicht überschreiten -
die Ein satzleitstelle war schon fast voll mit technischen Anlagen!

3. Das System mußte leicht aktualisierbar sein.

4. Die Anschaffungs- und Folgekosten durften nicht zu einer spürbaren Bela-

stung des Gebtihrenhaushalts führen.

Aufgrund der guten Kontakte zwischen den Behorden auf der Ortsebene

wurde das oben angegebene Problem mit dem hiesigen Katasteramt erörtert.

Die Diskussion erbiaihte die notwendige Klarheit; allen Beteiligten war klar,

daß die Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5) selbst unter dem Gesichts-

punkt eventuell fehlender Hausnummern, die richtige Orientierungshilfe sei.

Die oben genannten Forderungen Nr. 3 und 4 waren bei der Wahl der DGK 5
schon fastbedeutungslos geworden.

Für die Forderung en nrNr. 1 und 2 wurde zunächst ein zwei Tage dauernder
Versuch durchgeftihrt.

Dazuwurde ein Mikrofilmlesegerät DIN A3 mit den Vergrößerungsfaktoren
1O,S-,2I- und A2fachder Leitstelle zurVerftigung gestellt. Schon während die-

ser Versuchsphase ergab sich ein weiterer Anwendungsbereich. Die ftir den

umfangreichen Fuhrpark vorhandenen mikroverfilmten Rep ar atur anleitun-

gen und Ersatzteillisten konnten mit Hilfe des Mikrofilmlesegerätes gelesen

werden.

Das hiesige Katasteramt lieferte die von einigen. Orten bereits vorliegenden
Mikrofilme ((O,Sfache Verkleinerung von DGK S-Ortslagenausschnitten) als

Orientierungshilfe.

Dieser Versuch, insbesondere fur die oben angegebenen Punkte -1,. und 2.

gedacht, verlief positiv.

Der Zugriffwar schnell, die Mikrofilme waren in ,Sleev€s« geschützt und die

,sleeves« waren in 10 mm großer Schrift mit den Ortsteilnamen - in der Regel

rnit dem Gemarkungsnamen identisch - beschriftet.

Der Raum fur ein Mikrofilmlesegerät war trotzder schon vorhandenen groß-
volumigen und technisch hochwertigen Ausstattung noch vorhanden.

.
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Die Möglichkeit der Vergrößerung aufden Maßst ab t :L2SO(mit dem Objektiv
42fach) wurde in der Erprobungsphase schon als sinnvoll angesehen.

Die Mikrofilme sollten nur bei Bed arf , iährlich oder in noch größeren Abstän-
den, auf jeden Fall aber bei nennenswerten Veränderungen in der Ortslage
erneuert werden.

Die Kosten des Lesegeräts beliefen sich auf ca.2OO0,OO DM, die Kosten eines
Mikrofilmes (: in der Regel 1 Ortslage) wurden unter Berücksichtigung des
einmaligen jahrlichen Aufwandes und in der Anlehnung an den Preis einer
DGK 5 äuf 6,00 DM festgelegt"). 

v

Noch während der Anlaufphase wurde folgende Verbesserung angebracht,

Bei geschnittenen Kartenrändern wurde auf den Aufnahmevorlagen an den
Straßen der eintsprechende Hinweis ,von...u oder »nach...« angebracht, um die
Orientierung während des Funkgesprächs mit dem Einsatzfahrzeug zrl
erleichtern. Weiterhin wurde die Einsatzleitstelle der Feuerwehr der Stadt
Wolfsburg mit in das System einbezogen.

Schtußbetrachtung

Mit der Anwendung der DGK 5 als Mikrofilm in den Einsatzleitstellen ist ftir
dieses hervorragende topographische Kartenwerk ein weiteres, bisher unbe-
kanntes Anwendungsgebiet erschlossen worden.

Ein breites Anwendungsspektrum stellt zwangslaufig auch umfassende
Anforderungen an ein Kartenwerk. Es erscheint daher nicht immer sinnv oll zu
sein, den Inhalt eines Kartenwerks durch Weglassen von Informationen auf ein
Minimum zu reduzieren.

*) Die Preise für Mikrofilmprodukte müssen landesweit noch festgesetzt und eingeftihrt werden. Die Red.
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Fortbildungsveranstaltung

In der Zeit vom 8. bis 72.7.L985 wurde vom Niedersächsischen Landesverwalfungs-
amt ein Seminar zum Thema rEinführung in die Statistik durchgeftihrt. Zu dieser

Veranstaltung die auf eine Initiative des Niedersächsischen Ministeriums des Innern

-,Referat 57 - zurickzuführen war, wurden Mitarbeiter der Geschäftsstellen der
Gutachterausschüsse und der Oberen Gutachterausschüsse aus den Bereichen der
vier niedersächsischen Regierungsbezirke eingeladen.

In der täglichen Arbeit der Verkehrswertermittlung ergeben sich oft Probleme, bei
denen die Methoden der Statistik, insbesondere die der mathematischen Statistik
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, die dem Anwender die Werfung der gefundenen
Ergebnisse erleichtern (2.B. Miftelwerte mit ihren Standardabweichungen sowie
Zusammenhangsmaße bei verschiedenen Einflußgrößen im Hinblick auf die Ziel-
größe).

Die Veranstalfung beschränkte sich nicht nur auf die Vermittlung der mathemati-
schen Grundlagen der Statistik und ihre Anwendung; den Teilnehmern wurde dane'
ben auch ein Einblick in die Tätigkeiten geboten die das Arbeiten mit Statistiken über-
haupt erst ermöglichen (Erfassung und Aufbereitung von Daten).

Fürdietägliche Arbeitkonnteso manche nützliche Anregungmitgenommenwerden.
Es wurde im Verlauf der Veranstaltung sehr deutlich, daß die mathematische Statistik
und ihre Methoden nur als rWerkzeugu zur Lösungvon sachlichen Problemendienen
können; die s achlichrichtige Fragestellung sowie die zur Lösung des Problems zur Ver-
ftigung stehenden Daten können nur im Verbund mit dem nötigen Sachoerstand zu
einem plausiblen Ergebnis ftihren. Das geflügelte Wort,Mit Statistik laßt sich alles
beweisen" ist unter dieser Vorgabe nur so zu deuteru daß mindestens eine der vorste-
hend genannten Bedingungen außer Acht gelassen wurde.

Im einzelnen wurden bei dieser Veranstalfung folgende Themen angesprochen:

1. Was ist Statistik?
2. Arten der Statistik und ihre Bedeutung
3. Mathematische Grundlagen
4. Einsatzphasen der Statistik
5. Auswertung und Darstellung
6. Lageparameter (Mittelwerte)
7. Sheuungsmaße
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8. Konzenhationsmessung
9. Zusammenhangsmaße

10. Regression.

Die vorstehend genannten Themen stellen jeweils die Oberbegriffe dar; Einzelheiten
dazu wurden je nach Bedarf vertieft.

Ein besonderer Dank gilt dem Referenten dieser Veranstalfung Herrn peper.

Durch die optische Präsentation derangesprochenen Themen(Overhead-projektion)
sowie durch seine fachliche Kompetenz hat er es verstanderL die Schwellenangst im
Umgang mit der Statistik zu nehmen und aufgezeigt, daß die Statistik durchaus ein
ernst zu nehmender Zweig der mathematischen Wissenschaft ist und auch im Bereich
der Wertermittlung manche Problemlösung erleichtert.

Leider schränkte der ftir solche Veranstalfungen schon fast obligatorische Zeitdruck
die voglichkelt, fachspezlfische Probleme zu erörterry sehr stark ein; dennoch kann
man von einer gelungenen Veranstalfung reden. Die Teilnehmer wurden mit einem
,ge-schärftenu Blick in den Alltag der Wertermittlung entlasserl mit dem guten Gefrihl,
daß die Berechnungen, die bislang intuitiv richtig (il) gemacht wurdery nunmehr auf
eine fundierte Basis gestellt werden können.

Die veranstaltung insgesamt ist von den Teilnehmern positiv aufgenommen worden;
eine Fortsetzung bei der der fachspezifische Bezug im vordergrund stehen könnte
wird auf eine ähnlich positive Resonanz stoßen wie die jetzt durchgefrihrte.

J.Niemeyer

328



Buchbesprechungen

Hartmut Dieterich: Baulandumlegung
Recht und Praxis
380 Seiten 80, ISBN 3 406 304923 kartoniert 48,00 DM,
Verlag C. H. Beck

Dr. Hartmut Dieterich, o. Professor an der Universität Dortmund, schließt mit dem

vorliegenden Fachbuch über Recht und Praxis der Baulandumlegung eine seit langem

besteliende Marktlücke. Die im Bundesbaugesetz begründeten Instrumente der

Bodenordnung (Umlegung und Grenzregelung) haben einen hohen Stellenwert bei
der Bereitstellung von Bauland und werden von den Gemeinden in zunehmendem

Maße eingesetzt; d.as nun erschienene Handbuch wird die Auslegung und Anwen-
dung der komplexen rechtlichen Bestimmungen des Vierten Teils des BBauG durch
seine praxisorientierten Darstellungen wesentlich erleichtern.

Aus dem Inahlt:

In einer Einfuhrung werden in prägnanter Form Ziel und Rechtsnatur der Umlegung
als bodenordnende Maßnahme sowie ihre geschichtliche Entwicklung und heutige

Bedeutung dargelegt.

Teil A befaßt sich mit der amtlichen Umlegung.
Er enthält, neben einem anschaulich illushierten Abriß über die Umlegung im System

des Bau- und Bodenrechts, ausftihrliche, eng an den Verfahrensablauf gekoppelte

Darstellungen der Einzelschritte zur Durchführung der Umlegung angereichert um
zahlreiche Hinweise auf Literafur und Rechtsprechung.

Neben ausftihrlichen Formelsammlungen zu den Themenkreisen Umlegungsmasse,

Verteilungsmasse und Zuteilung finden sich zahlreiche Berechnungsbeispiele, die
dem Anwender die Materie,griffig* machen.

Die praxisorientierte Aufmachung wird auch im Unterabschnitt ,Umlegung im
Sanierungsgebietu deutlich in dem der Autor Beispiele zur Regelung von Gemein-
schaftsanlagen in Blockinnenbereichen vorstellt.

Teil B des Buches behandelt die freiwillige Umlegung.
Der Verfasser zeigf hier die Möglichkeiten freiwilliger Vereinbarungen im Rahmen
der amtlichen Umlegung auf und setzt sich mit den Gründen ftir eine freiwillige Umle-
gung auseinander.

Die Ausfuhrungen zu den Voraussetzungen und der Abwicklung freiwilliger Boden-
ordnungsmaßnahmen werden ergänzt durch mehrere Vertrags- und Vereinbarungs-
muster, die den anwendungsorientierten Dukfus des Buches nochmals unterstrei-
chen.
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Teil C zeigt den ZwecksowiedieVoraussetzungenund Handlungsmöglichkeiten der
Grenzregelung und ihrer verfahrenstechnischen Abwicklung auf.

Das Buch wird ergänzt durch einen 3lseitigen Anhang mit Beispielen zum Umle-
gungsverfahren (Bestandskarte und -verzeichnis, Umlegungsplan usw.) sowie einer
Zusammenstellung der Rechtsvorschriften der Länder.

Ein ausft.ihrliches Literaturverzeichnis eowie ein detailliertes Stichwortverzeichnis
runden das Werk ab.

Baulandumlegung- Rechtund Praxiswird - alsunentbehrlichesNachschlagwerkftir
Rechtsanwälte, Mitglieder der Umlegungsausschüsse sowie deren Geschäftsstellen
und unter Berücksichtigung des günstigen Preises auch ftir Studenten und die von
einer Bodenordnungsmaßnahme betroffenen Grundstückseigentümer - in kürzester
Zeit seinen festen Platz behaupten und nur in seltenen Fällen eine Antwort schuldig
bleiben.

Da das Buch frir Praxis und Studium gleichermaßen bestens geeignet ist, kann der
Erwerb dieser erschöpfenden Gesamtdarstellung an dieser Stelle wärmstens empfoh-
len werden.

Peter Schütz

Schlemmer: Aktuelle Instrumentenkunde
2.Ergänzungslieferung; Sammlung Wichmann,
Neue Folge, Schriftenreih e Heft zL Dezember 19 8 4

Die Grundausstatfung der in 1.1 Kapitel gegliederteri Inshumentenkunde ist mit der
5. Lieferung abgeschlossen worden. Durch den Aufbauals Loseblattsammlung kann
das Grundwerk rasch an die schnelle technische Entwicklung angepaßt werden. Hier-
frir werden Ergänzungslieferungen einschließlich aktueller Inhaltsverzeichnisse gelie-
fert, von denen nunmehr bereits die zweite erschienen ist.

Vergleiche Besprechunge nin 4t1980,}eite 269 und,4tlgLl,Seite 356.

H. Menze

Hans-Peter Bähr, Digitale Bildverarbeitung,
Herausgeber Anwendung in Photogrammehie und Fernerkundung

7985, XVI, 4OI Seiten, zahlreiche Abbildungen,
Format'1,4,8 x2-Lcm, kartoniert 49,50 DM - ISBN 3-87907-
749-7

Mit dem Buch werden die Vorträge zweier Kontaktsfudien herausgegeben. Wenn der
Praktiker darin den Titel: Kartenfortführung mit Hilfe digitaler Orthophotos und
Methoden der digitalen Bildverarbeifung Verfasser J. Peterle findet, merkt er auf und
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bekachtet den Inhalt genauer. Der Praktiker stellt dann fest, dies ist ein Gebiet, auf

dem er sich fortbildenhuß. Hier liegt die Weiterentwicklung. Die gute, alte analoge

Auswertung die Photogrammetrie äls Kunst Rechnungen zu vermeiden, stirbt.

In den Aufsätzen werden die Grundlagen der zukünftigenVerfahrendargebotenund
einige praktische Anwendungen vorgestellt.

Die Praxis muß sich nun mit den neuen Verfahren auseinandersetzen und abklopfen,

welche Arbeitsabläufe bei der Herstellung und Fortftihrung der Landeskartenwerke

umzugestalten sind.

Das Buch, das H.P. Bähr herausgegeben hat, und das auch zwei Beihäge zu den

Grundlagen der digitalenBildverarbeifungvon dem Herausgeber enthält,kann allen,

die mit lhren Kenntnissen auf der Höhe der Zeit bleiben wollen, herzlich empfohlen

werden.

Bauer

Georg Krauß, Die Entwicklung der Landesaufnahme
Rolf üarbeck z 1985, 442 Seite* zahlreiche Abbildungen und Tabelleru

kartoniert, 9S DI\4 ISBN 3-87909-143 -8

Die Verfasser pflegen den Begriff Landesaufnahme für Aufgaber; die hier als Landes-

vermessung gesetzlich definiert sind. Sie stellen die Entwicklung der Landesvermes-

sungsbehörden und überregionaler Instifutionen und den Wandel der Landesvermes-

sungsaufgaben von L931 bis etwa 1977 dar. Das Werk ist ftinfgeteilt. Im ersten Teil
wirä die Örganisation der Behörden und Institutionen mitgeteilt. Der Schwerpunkt
liegt bei der gebietllchen Zuständigkeit der BehörderL deren innerer Gliederung und
den jeweiligen Personalstärken. Man erfährt u.a., daß der 1939 gegründete For-

schungsbeirat für Vermessungstechnik und Kartographie beim Reichsamt für Lan-
desaufnahme 1941 einen Arbeitskreis Kolonialvermessungen bildete. Die Neugier, die
Vermessung welcher Kolonien da erforscht werden sollte, wird leider nichtbefriedigt.

Die Teile II bis V behandeln dann aufgabenbezogen die trigonomehischen, nivelli-
tischerl topographischen und photogrammetrischen ferner kartographischen Arbei-
ten. Es werden dabei die instrumentelle Ausstatfung die zu bearbeitende Punkt- oder
Blattanzahl genannt und die Arbeitsabläufe angedeutet. Mifunter - vor allem in der
Kartographie - werden auch allgemeine Entwicklungsimpulse aufgezeigft.

Insgesamt ist der Band eine umfangreiche Faktensammlung den gute Literafurhin-
weiie ergänzen. Meines Wissens mangelt es bisher an Literafur zu diesem Bereich, so

daß das Buch sicher viele Interessenten findet.

Bsuer
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